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ABSTRACT 

 

Master-Arbeit im MAS Sozialarbeit und Recht 

Zwischen rechtlichen Rahmenbedingungen und unternehmerischem Handeln: 

Auslagerung von kindes- und erwachsenenschutzrechtlichen Mandaten 

Der Beizug von externen Fachbeiständinnen und Fachbeiständen als Mandatspersonen 

 

Rahel Ackermann, rahelackermann@gmx.ch  

5. September 2017 

 

Die vorliegende Arbeit widmet sich dem Thema der externen Mandatsführung, d.h. 

der Auslagerung von kindes- und erwachsenenschutzrechtlichen Massnahmen an 

Fachbeistandspersonen, welche in einem privaten Unternehmen angestellt sind. Sie 

geht den Fragen nach, welche rechtlichen Rahmenbedingungen seitens der Unter-

nehmen berücksichtigt, welche Aspekte mit den auftraggebenden Stellen beachtet 

und welche Kriterien bei der Rekrutierung von Fachbeistandspersonen einbezogen 

werden müssen.  

Der Inhalt der Arbeit beruht auf einer systematischen Erhebung der relevanten Lite-

ratur und der massgebenden Gesetze sowie aus den Ergebnissen der Befragungen 

der Unternehmen, welche externe Mandatsführung anbieten.  

In einem ersten Teil erfolgt eine Synapse über die externe Mandatsführung mit Fo-

kus auf die Person des Beistandes sowie über die Profile der Unternehmen und 

deren Gemeinsamkeiten. Im Hauptteil werden die rechtlichen Rahmenbedingungen 

der externen Mandatsführung ausgearbeitet und zentrale Merkmale einer vertragli-

chen Regelung zwischen den Unternehmen und Dritten formuliert. Zudem stehen 

die Anforderungsprofile der Fachbeistandspersonen im Fokus.  

Die elementarsten Aspekte für die Beantwortung der Fragestellungen werden an-

hand von drei Checklisten am Ende der jeweiligen Kapitel übersichtlich dargestellt. 

Zudem werden in der Schlussfolgerung die zentralen Ergebnisse zusammengefasst, 

und die daraus resultierenden Erkenntnisse in Form von fünf Empfehlungen aus-

formuliert. 
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1 Einleitung 

1.1 Themenwahl und Relevanz 

In der Schweiz werden schätzungsweise zwei Drittel der behördlichen Massnahmen im Kin-

des- und Erwachsenenschutz von Berufsbeiständen und Berufsbeiständinnen geführt (Chris-

toph Häfeli, 2013, S. 537). Für den restlichen Teil werden entweder private Mandatsträger 

und Mandatsträgerinnen oder sogenannte Fachbeistandspersonen eingesetzt. Gemäss einer 

Lehrmeinung ist es wenig empfehlenswert, dass sich freiberuflich tätige Personen für eine 

Mehrzahl von Mandatsübernahmen zur Verfügung stellen (Ruth E. Reusser, 2014, S. 2241). 

Die Realität sieht jedoch anders aus. Das „Outsourcen“ von Mandaten im Kindes- und Er-

wachsenenschutz an Fachbeistandspersonen stellt keinen Einzelfall dar. Zahlen oder Statis-

tiken dazu gibt es zwar nicht. Die Autorin hat jedoch festgestellt, dass die Anzahl an privaten 

Unternehmen, welche externe Mandatsführung anbieten, gestiegen ist. Zudem zeigt die Er-

fahrung der Autorin, welche selber in einem solchen Unternehmen arbeitet, dass Anfragen 

für die Übernahme von kindes- und erwachsenenschutzrechtlichen Mandaten zugenommen 

haben.  

Die Auseinandersetzung zum Thema der Auslagerung von Mandaten im Kindes- und Er-

wachsenenschutz ist aktuell und von grossem Interesse. So führt insbesondere die Interes-

sengemeinschaft für Qualität im Kindesschutz (ohne Datum) im Jahr 2017 mehrere Quali-

tätswerkstätten zum Thema staatlicher versus privater Kindesschutz durch (Interessenge-

meinschaft für Qualität im Kindesschutz, ohne Datum).  

1.2 Zielsetzung und Fragestellung  

Externe Mandatsführung stellt die Unternehmen und die Fachbeistandspersonen vor grosse 

Herausforderungen. Die rechtlichen Bestimmungen für die Fachbeistände und Fachbeistän-

dinnen erscheinen oft unklar und werden zudem unterschiedlich ausgelegt. Hinzu kommt, 

dass Einführungsgesetze und Verordnungen je nach Kanton andersartig ausfallen und ent-

sprechend vielfältig angewendet werden. Diese unklaren rechtlichen Rahmenbedingungen 

führen bei der Ausübung der Mandatsführung, aber auch in der Zusammenarbeit zwischen 

den auftraggebenden Stellen und den Unternehmen, zu Unsicherheiten. Aufgrund dieser 

Ausgangslage sollen die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Unternehmen, welche ex-

terne Mandatsführung anbieten, differenziert herausgearbeitet werden.  

 

Die Auslagerung von Mandaten im Kindes- und Erwachsenenschutz an Dritte kann zu un-

übersichtlichen und heiklen Situationen führen. Aufgrund der Komplexität und der kantonal 

unterschiedlichen Bestimmungen scheint es von Vorteil, ein Instrument zu haben, welches 

die wichtigsten Rahmenbedingungen zwischen der auftraggebenden Stelle und der Unter-

nehmen konkretisiert. Aus diesem Grund wird der Frage nachgegangen, welche Aspekte 
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eine solche Vereinbarung zwischen Auftraggeber bzw. Auftraggeberin und den Unternehmen 

beinhalten müssen. Dabei ist es einerseits das Ziel, eine Klärung der rechtlichen Standpunk-

te zwischen den Vertragspartnern im Voraus vorzunehmen. Andererseits soll die Verschriftli-

chung der Rahmenbedingungen einen Schutz für die betroffenen Personen – in diesem Fall 

die Leistungsempfänger und Leistungsempfängerinnen – darstellen.  

 

Die Unternehmen, welche externe Mandatsführung anbieten, bewegen sich zwischen recht-

lichen Vorgaben und wirtschaftlichem Denken. Damit Unternehmen wettbewerbsfähig blei-

ben, müssen diese qualifizierte Dienstleistungen anbieten. Dies wiederum bedeutet für die 

Unternehmen und deren professionelle Mandatsführung die Anstellung von gut ausgebilde-

ten und erfahrenen Fachbeistandspersonen. Nebst der Herausforderung der erfolgreichen 

Rekrutierung von qualifizierten Fachkräften, müssen die Unternehmen zudem rechtliche 

Bestimmungen berücksichtigen. Das ZGB und die kantonalen Bestimmungen regeln Aspekte 

der Voraussetzungen einer Beistandsperson, welche ebenfalls für Fachbeistandspersonen 

gelten. Aus diesem Grund soll der Frage nachgegangen werden, welche Kriterien die Unter-

nehmen zur Rekrutierung von qualifiziertem und geeignetem Fachpersonal beachten müs-

sen.  

 

Aufgrund der oben ausgeführten Ausgangslage beinhaltet die Arbeit folgende Fragestellun-

gen: 
 

- Welche rechtlichen Rahmenbedingungen müssen Unternehmen, welche externe 

Mandatsführung anbieten, berücksichtigen? 

- Welche Aspekte sind in einer Vereinbarung mit den auftraggebenden Stellen zu be-

achten?  

- Welche Kriterien sind bei der Rekrutierung von Fachbeistandspersonen aus Sicht der 

Unternehmung einzubeziehen? 
 

1.3 Vorgehen und Aufbau  

Im ersten Kapitel wird ein kurzer Überblick über die externe Mandatsführung im Kindes- und 

Erwachsenenschutz gegeben. Hierbei wird insbesondere auf die Person des Beistandes 

näher eingegangen. Daraus folgend werden drei verschiedene Kategorien der Person des 

Beistandes näher erläutert und der Begriff der Fachbeistandsperson definiert. Weiter werden 

im Kapitel 2 die Gründe für die Auslagerung von behördlichen Massnahmen dargelegt. Das 

Kapitel 3 widmet sich den Profilen der Unternehmen, welche externe Mandatsführung anbie-

ten. Zudem werden die Gemeinsamkeiten der Unternehmen beschrieben und am Schluss 

die Ergebnisse in einer SPOT-Analyse zusammengefasst. Der Hauptteil der Arbeit beginnt 

mit Kapitel 4 und den darin beschriebenen rechtlichen Rahmenbedingungen der externen 
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Mandatsführung. Die zentralen Aspekte dieser herausgearbeiteten Bestimmungen werden 

dann im Kapitel 5 in einer Checkliste ausgelegt. Kriterien, welche seitens der Unternehmen 

in der Zusammenarbeit mit den auftraggebenden Stellen beachtet und vereinbart werden 

müssen, sind Inhalt des Kapitels 6. Die wichtigsten Kriterien einer Vereinbarung werden im 

Kapitel 7 wiederum aufgenommen und mit Hilfe einer Checkliste übersichtlich dargestellt. 

Das Kapitel 8 hingegen beschäftigt sich mit dem Anforderungsprofil der Fachbeistände und 

Fachbeiständinnen. Es wird die Frage aufgegriffen, welche Voraussetzungen Fachbei-

standspersonen für eine professionelle Mandatsführung aufweisen müssen. Wie Unterneh-

men erfolgreich Fachbeistandspersonen mit den aus den vorherigen Kapiteln erarbeiteten 

Voraussetzungen rekrutieren können, wird in einem nächsten Kapitel beschrieben. Die dar-

aus folgenden Ergebnisse werden im Kapitel 10 in einer Checkliste für die Rekrutierung und 

Bindung von Fachbeistandspersonen subsummiert. Nebst den drei Checklisten als zusam-

menfassende Elemente zur Beantwortung der jeweiligen Fragestellungen, werden im Kapitel 

11 zudem anhand der Ergebnisse fünf Empfehlungen für das weitere Vorgehen formuliert. 

Das letzte Kapitel beinhaltet die Reflexion der Autorin.  

1.4 Methodik 

1.4.1 Gesetzliche Grundlagen und Literatur 

Der rechtliche Diskurs zu den jeweiligen Kapiteln wurde anhand einer systematischen Erhe-

bung der relevanten Literatur sowie der massgebenden Gesetze (ZGB, EG ZGB, Verord-

nungen, Merkblätter, etc.) durchgeführt. Es wurde darauf geachtet, dass die aktuellste Litera-

tur beigezogen wurde. Ebenfalls wurden unterschiedliche Fachhandbücher, Zeitschriften und 

Kommentare gesichtet. Aufgrund der kantonal unterschiedlichen Ausführungsbestimmungen 

wurden drei Kantone ausgewählt und deren kantonalen Bestimmungen näher beleuchtet. Es 

sind dies die Kantone Aargau, Solothurn und Zürich. Die Wahl ist auf diese Kantone gefallen, 

da die Autorin bereits in allen drei Kantonen gearbeitet hat und demzufolge ersichtlich wurde, 

dass die Ausführung und Anwendung jeweils unterschiedlich ausgefallen sind.  

1.4.2 Befragungen 

Um einen ersten Überblick über die Unternehmen zu erhalten, wurde zu Beginn eine Inter-

netrecherche durchgeführt. Daraufhin wurden zwölf Unternehmen ausgewählt und ange-

schrieben. Folgende Kriterien wurden bei der Auswahl der Unternehmen festgelegt: 

- Führen von kindes- und erwachsenenschutzrechtlichen Mandaten 

- Arbeitstätigkeit in den Kantonen Aargau, Solothurn und/oder Zürich  

- mindestens zwei Angestellte (inkl. Sekretariat) 

- seit mindestens zwei Jahren in diesem Bereich tätig  
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Die Geschäftsleiter und Geschäftsleiterinnen dieser zwölf Unternehmen wurden daraufhin 

per E-Mail angeschrieben und es wurde ihnen einen Fragebogen zugestellt (siehe Anhang). 

Von den zwölf Unternehmen haben sechs Unternehmen eine Rückmeldung gegeben. Zwei 

Unternehmen haben den Fragebogen ausgefüllt und retourniert. Mit vier Geschäftsleitern 

wurde auf deren Wunsch hin ein persönliches Gespräch geführt. Dies bewirkte, dass in den 

vier Gesprächen zusätzliche Aspekte besprochen werden konnten. Ebenfalls wurde Gele-

genheit geboten, in zwei anonymisierte Leistungsvereinbarungen Einsicht zu erhalten. Die 

Rückmeldungen und Erkenntnisse aus den vier Interviews und den zwei beantworteten Fra-

gebögen wurden jeweils direkt in die entsprechenden Kapitel der Arbeit implementiert. Die 

Gesprächsnotizen sowie die ausgefüllten Fragebögen sind im Anhang aufgeführt. Aufgrund 

der geringen Anzahl an Rückmeldungen sind die Resultate aus der Umfrage nicht repräsen-

tativ. Für die Ausführungen zu den Steuern im Kapitel 4.7 wurde jeweils eine telefonische 

Anfrage bei der zuständigen Steuerverwaltung eingeholt.  

1.5 Abgrenzung 

Diese Arbeit beschäftigt sich nicht mit der Frage, ob die Auslagerung von kindes- und er-

wachsenenschutzrechtlichen Mandaten, und somit das Delegieren von öffentlichen Aufga-

ben an Private, sinnvoll oder ethisch vertretbar ist. Der Fokus wird darauf gelegt, dass Man-

date im Kindes- und Erwachsenenschutz vermehrt an Externe delegiert wird und dies als 

Grund für die Auseinandersetzung mit diesem Thema rechtfertigt.  
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2 Externe Mandatsführung im Kindes- und Erwachsenenschutz –  
ein Überblick 

 

Per 01.01.2013 wurde das revidierte Erwachsenenschutzrecht in Kraft gesetzt. Zentrale Re-

visionsanliegen waren gemäss in der vom Bundesrat (2006) erstellten Botschaft zur Ände-

rung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kin-

desrecht) unter anderem die Massschneiderung der behördlichen Massnahmen, die Förde-

rung des Selbstbestimmungsrechts der betroffenen Personen und die Einrichtung der Kin-

des- und Erwachsenenschutzbehörden als Fachbehörde (S. 7011 ff.). Unter dem Gesichts-

punkt der Subsidiarität und des Verhältnismässigkeitsprinzips sind gemäss Häfeli (2004) die 

Massschneiderung und die individualisierten Lösungen im Einzelfall als positive Entwicklung 

zu erachten. Aufgrund der Individualisierung und der damit verbundenen erhöhten Ansprü-

che bezogen auf die Mandatsführung, sind die Mandatspersonen selber mehr gefordert, die-

sen neuen Anforderungen gerecht zu werden (S. 929). Das Gesetz hat diesem Umstand 

Rechnung getragen und Voraussetzungen formuliert, welche für eine sorgfältige Mandats-

führung unabdingbar sind. In den nachfolgenden Kapiteln wird einerseits ein Kurzüberblick 

über die allgemein geltenden rechtlichen Voraussetzungen bezüglich der Person des Bei-

standes gegeben. Andererseits werden drei verschiedene Kategorien von Beistandsperso-

nen näher beleuchtet. Anschliessend wird in Kapitel 2.3 ausführlich auf die Kategorie der 

Fachbeistandsperson eingegangen und Gründe erläutert, wieso Mandate an solche Fach-

beistandspersonen ausgelagert werden.  

2.1 Die Person des Beistandes 

Die Beistandsperson führt behördlich angeordnete Beistandschaften, welche meist über ei-

nen längeren Zeitraum bestehen bleiben. Das Mandat kann Aspekte wie Beratung, Beglei-

tung, Vertretung und Kontrolle beinhalten (Christoph Heck, 2016, S. 94). Die Wahl der Bei-

standsperson richtet sich immer nach den Voraussetzungen von Art. 400 ZGB (Reusser, 

2014, S. 2240). Nach Art. 400 Abs. 1 ZGB hat die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 

eine natürliche Person als Beistand bzw. Beiständin einzusetzen. Diese Person hat die über-

tragenen Aufgaben, mit Ausnahme von einzelnen Teilaufgaben, selber wahrzunehmen (Art. 

400 Abs. 1 ZGB). Sie muss die erforderliche Zeit einsetzen können und fachlich, wie auch 

persönlich für die Aufgabenerfüllung geeignet sein. Was unter dem Begriff „geeignet“ zu ver-

stehen ist, wird im Gesetz nicht im Einzelnen konkretisiert. Die Kindes- und Erwachsenen-

schutzbehörde hat somit einen grossen Ermessensspielraum bei der Wahl der geeigneten 

Person. Dabei ist massgebend, „was im Einzelfall den Interessen und dem Wohl der be-

troffenen Person dient“ (Reusser, 2014, S. 2240) Gemäss Art. 400 Abs. 3 ZGB sorgt die 

Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde dafür, dass die Beistandsperson die nötige Instruk-

tion, Beratung und Unterstützung erhält. Zweck einer behördlichen Massnahme ist „das Si-
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chern des Wohls und des Schutzes der betroffenen Person sowie die Beratung und Vermitt-

lung von Unterstützung“ (Heck, 2016, S.95) Wie konkret das Führen der behördlichen Mass-

nahme aussieht und welche Methoden herangezogen werden, ist Sache der Mandatsperson. 

Die fachliche und persönliche Eignung bezieht sich auf eine umfassende vorliegende Fähig-

keit im Sinn von Sozial-, Selbst- und Fachkompetenzen. Die Konkretisierung dieser vier 

Kompetenzbereiche, bezogen auf die Führung von behördlichen Massnahmen, wird als 

Kompetenzprofil bezeichnet. Dieses Kompetenzprofil leitet sich aus dem Funktionsprofil ei-

ner Beistandsperson ab und umfasst alle im Gesetz (Art. 391 Abs. 2 ZGB) bezeichneten 

Aufgabenbereiche (Häfeli, 2015, S. 204).  

 

Die Kantone haben gestützt auf Art. 400 ZGB eigene Bestimmungen erlassen. Im Kanton 

Aargau hat die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde geeignete Berufsbeistände und 

Berufsbeiständinnen oder Privatpersonen für die Führung von Beistandschaften zu ernennen 

(§ 66 EG ZGB). Dabei sind gemäss § 67 EG ZGB die Gemeinden dafür zuständig, dass ge-

nügend und geeignete Beistände und Beiständinnen zur Verfügung stehen. Die Gemeinden 

schlagen der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde auf deren Ersuchen hin geeignete 

Personen vor. Sollten die Gemeinden es unterlassen, genügend Beistandspersonen zu nen-

nen, kann die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde die nötigen Fachleute auf Kosten der 

Gemeinde ernennen. Der Regierungsrat des Kantons Aargau regelt die fachlichen Anforde-

rungen an die Beistände und Beiständinnen, deren Aktenführung sowie die Ablage und Prü-

fung der Rechnungen durch Verordnungen. Zusätzlich wird in § 8 Abs. 1 VKESR festgehal-

ten, dass die Gemeinden im Rahmen des Auswahlverfahrens von Berufsbeiständen und 

Berufsbeiständinnen Betreibungsregister- und Strafregisterauszüge einzuverlangen haben.  

 

Der Kanton Solothurn regelt die Zuständigkeiten für die Führung von kindes- und erwach-

senenschutzrechtlichen Massnahmen in § 115 EG ZGB. Demnach führen die Sozialregionen 

die Massnahmen und schlagen der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde auf deren Er-

suchen hin geeignete Personen vor. In der Regel wird die Sozialregion am Wohnort der be-

troffenen Person betraut. Ähnlich wie im Kanton Aargau regelt das EG ZGB des Kantons 

Solothurn, dass die Sozialregionen eine ausreichende Anzahl geeigneter Mandatspersonen 

zur Verfügung stellen müssen. Im Unterlassungsfall kann die Kindes- und Erwachsenen-

schutzbehörde die nötigen Fachleute auf Kosten der säumigen Sozialregion ernennen.  

 

Der Kanton Zürich kennt zwei Arten von Beistandspersonen (§ 15 EG KESR). Einerseits 

sind dies nebenamtlich tätige Personen (private Mandatsträger und Mandatsträgerinnen) und 

andererseits Berufsbeistände und Berufsbeiständinnen. Die Gemeinden im Kanton Zürich 
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müssen gemäss § 20 EG KESR dafür sorgen, dass in ausreichender Zahl Berufsbeistände 

und Berufsbeiständinnen zur Verfügung stehen.  

2.2 Definition Beistandsperson 

In der Botschaft des Bundesrates (2006) wird erörtert, dass als Mandatsträger bzw. Man-

datsträgerinnen eine Privatperson, eine Fachperson eines privaten oder öffentlichen Sozial-

dienstes oder ein Berufsbeistand bzw. eine Berufsbeiständin eingesetzt werden können (S. 

7049). Der bundesrätliche Entwurf verzichtete auf eine Unterscheidung zwischen Privat-, 

Fach- und Berufsbeistandsperson, obwohl diese unklare Abgrenzung im Vernehmlassungs-

verfahren beanstandet wurde. Unterschieden wurde nur zwischen Privat- und Berufsbei-

standsperson (Reusser, 2014, S. 2238). Ein Privatbeistand ist eine Person „die i.d.R., aber 

nicht immer ohne direkten Bezug zu ihrem Beruf einmalig bzw. gelegentlich, freiwillig oder 

aufgrund der Amtspflicht (Art. 400 Abs. 2 ZGB) als Beistand ernannt wird.“ (Reusser, 2014, 

S. 2241) Der Berufsbeistand und die Berufsbeiständin sind die Nachfolgebegriffe des 

Amtsbeistandes und der Amtsbeiständin. Diese führen im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit 

Beistandschaften und sind von der öffentlichen Hand angestellt (ebd.). Gemäss Reusser 

(2014) können unter Berufsbeistandsperson auch Mitarbeitende eines öffentlichen oder pri-

vaten Sozialdienstes verstanden werden, welche im Anstellungsverhältnis hauptberuflich 

oder neben anderen Aufgaben die Führung von Beistandschaften übernehmen (ebd.). Diese 

Definition wurde im Bericht zum Vorentwurf für eine Revision des Zivilgesetzbuches (Er-

wachsenenschutz) der Expertenkommission für die Gesamtrevision des Vormundschafts-

rechts (2003) dem Begriff des Fachbeistandes und Fachbeiständin zugeschrieben (S. 43). 

Demnach sind Fachbeistände und Fachbeiständinnen „Fachleute von privaten oder öffentli-

chen Sozialdiensten, die neben anderen Aufgaben auch Mandate des Erwachsenenschutzes 

übernehmen.“ (ebd.) Urs Vogel (2003) nimmt die Bezeichnung des Fachbeistandes bzw. der 

Fachbeiständin auf. Er kritisiert, dass sich der Gesetzgeber unter Fachbeistand bzw. Fach-

beiständin ausschliesslich auf Mitarbeitende in privaten oder öffentlichen Sozialdiensten be-

zieht (S. 333). Gemäss Vogel (2003) sollten auch andere Berufspersonen, welche auf Grund 

ihrer Fachlichkeit als Mandatspersonen geeignet sind, wie beispielsweise Juristen und Juris-

tinnen oder Treuhänder und Treuhänderinnen, unter Fachbeistandspersonen subsummiert 

werden (ebd.).  

Der Begriff des Fachbeistandes oder der Fachbeiständin wird in den drei kantonalen Einfüh-

rungsgesetzen (Aargau, Solothurn und Zürich) nicht verwendet. Allerdings wird der Begriff 

“Fachleute“ aufgenommen (z.B. § 115 EG ZGB des Kantons Solothurn). Solche Fachleute 

werden gemäss den Einführungsgesetzen dann eingesetzt, wenn die Gemeinden oder Sozi-

alregionen aus irgendeinem Grund nicht genügend Mandatspersonen stellen können. Es 

wird in den Einführungsgesetzen jedoch nicht darauf eingegangen, wer diese Fachleute sind 

und welche Voraussetzungen diese mitbringen müssen.  
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In der Vorlage der KOKES zur Erhebung der Daten des Erwachsenenschutzes für die Statis-

tik ab 2013 (2012) werden unter dem Begriff des Fachbeistands bzw. Fachbeiständin folgen-

de Personengruppen berücksichtigt: Anwälte und Anwältinnen, freiberuflich tätige Fachper-

sonen sowie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einer Fachberatungsstelle, wie zum Beispiel 

der Pro Senectute. Der Kanton Aargau (2016) bezeichnet in einem Merkblatt die Fachbei-

stände und Fachbeiständinnen als Fachleute mit den selben Qualifikationen wie Berufsbei-

stände und Berufsbeiständinnen. Diese sind gemäss Merkblatt jedoch nicht in einer Ge-

meinde, einem Sozialdienst oder im Zuständigkeitsgebiet des entsprechenden Verbandes 

angestellt, sondern es handelt sich bei Fachbeiständen oder Fachbeiständinnen um ehema-

lige Berufsbeistände und Berufsbeiständinnen, welche sich selbständig gemacht haben 

(ebd.). Gemäss Anhörungsbericht des Projekts Optimierungsmassnahmen KESR des Kan-

tons Aargau (2016) werden nebst privaten Mandatsträgern und Mandatsträgerinnen sowie 

Berufsbeiständen und Berufsbeiständinnen auch private Fachbeistände und Fachbeistän-

dinnen eingesetzt. Diese sind nicht in einer Gemeinde angestellt, sondern dies sind gemäss 

Bericht private Fachbeistände und Fachbeiständinnen, welche entweder die gleichen Qualifi-

kationen wie Berufsbeistände und Berufsbeiständinnen aufweisen oder ein besonderes 

Fachwissen besitzen (zum Beispiel als Treuhänderin oder Treuhänder) (ebd.).  

In der Literatur werden drei Kategorien von Beistandspersonen unterschieden (Kurt Affolter-

Fringeli, 2016, S. 236 f.). Nebst Privatpersonen ohne spezifische berufliche Qualifikationen 

und Berufsbeistandspersonen, werden Privatpersonen mit besonderen Berufsqualifikationen 

aufgeführt. Für diese Personen wird der Begriff Fachbeistand bzw. Fachbeiständin verwen-

det. Darunter fallen u.a. Mitarbeitende von privaten Sozialdiensten oder -firmen, welche So-

zialarbeit anbieten (private Sozialdienste) (ebd.).  

 

Aufgrund dieser oben dargestellten Erwägungen ist von folgender Definition der Fachbei-

stände und Fachbeiständinnen auszugehen: 
 

Fachbeistände und Fachbeiständinnen sind Personen mit denselben Qualifikationen wie 

Berufsbeistände und Berufsbeiständinnen. Sie sind angestellt in einer privaten Sozialfirma 

(Unternehmen), welche externe Mandatsführung anbietet und für unterschiedliche auftrag-

gebende Stellen (Gemeinden, Sozialregionen oder Kindes- und Erwachsenenschutzbehör-

den) Massnahmen im Kindes- und Erwachsenenschutz führen.  
 

2.3 Phänomenologie  

Gemäss Reusser (2014) ist es wenig empfehlenswert – jedoch auch nicht ausgeschlossen, 

dass sich freiberuflich tätige Personen für eine Mehrzahl von Mandatsübernahmen zur Ver-

fügung stellen (S. 2241). Somit kann davon ausgegangen werden, dass das Gesetz nicht, 

oder nur in Einzelfällen, vorgesehen hat, dass gewisse Mandate an professionelle Fachbei-
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standspersonen ausgelagert werden. Aus welchem Grund gibt es denn überhaupt die exter-

ne Mandatsführung?  

 

Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden müssen immer und im konkreten Einzelfall 

bezogen abwägen, welchen Anforderungen die Beistandspersonen entsprechen müssen. 

Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden sind verpflichtet, bei der Eignungsprüfung 

nicht einfach auf die verfügbaren Privatpersonen und Berufsbeistandspersonen zurückzu-

greifen, wenn deren Eignung in konkreten Fall nicht gegeben ist. Dasselbe gilt für das Krite-

rium der hinreichenden verfügbaren Zeit: Wenn Berufsbeistandschaften überlastet oder 

überfordert sind, hat die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde auf andere geeignete 

Ressourcen, namentlich private Sozialdienste, zurückzugreifen (Affolter-Fringeli, 2016, S. 

237).  

 

Vogel schrieb in seinem Kommentar zur Person des Beistandes bereits im Jahr 2003 über 

die Problematik, wonach die Gemeinden „zunehmend Mühe bekunden“ (S. 332), geeignete 

Personen für die Führung von Mandaten zu finden. Unter anderem führt er dies auf die feh-

lenden professionellen Strukturen und auf die stark steigenden Fallzahlen zurück (ebd.). 

Dem Anhörungsbericht zum Projekt Optimierungsmassnahmen KESR des Kantons Aargau 

(2016) ist ebenfalls zu entnehmen, dass die Sozialdienste weiterhin zunehmend Mühe be-

kunden, erfahrene Berufsbeistände und Berufsbeiständinnen zu rekrutieren und die Fluktua-

tion innerhalb der Sozialdienste hoch ist (S. 19 f.).  

 

Doch wie zeigt sich die Situation aus der Perspektive der Unternehmen, welche externe 

Mandatsführung anbieten? Die befragten Unternehmen geben an, dass diese beispielsweise 

Aufträge erhalten, wenn die Gemeinden oder die Sozialregionen keine Berufsbeistandsper-

sonen stellen können. Dies liegt einerseits daran, dass keine entsprechenden personellen 

Ressourcen vorhanden oder andererseits die verfügbaren Beistandspersonen nicht geeignet 

sind. Es kann aber auch sein, dass eine Gemeinde oder eine Sozialregion keine Mandate 

mehr aufnimmt. Ein Grund für die Auslagerung bestimmter Mandate ist gemäss den Unter-

nehmen zudem die zunehmende Komplexität einzelner Mandate. Ebenfalls werden Mandate 

von Personen ausgelagert, welche aus irgendeinem Grund nicht mehr auf der Gemeinde 

oder der Sozialregion erwünscht sind, z.B. wegen gewalttätiger Vorfälle, Hausverbot oder 

langjähriger negativer Erfahrungen mit Behörden. So haben sich einige Unternehmen auf 

bestimmte Bereiche oder Personengruppen spezialisiert (Beispiele dazu in Kapitel 3.2).  

2.4 Zusammenfassung 

Es gibt grundsätzlich drei unterschiedliche Kategorien von Mandatspersonen: Nebst den 

Privat- und Beistandspersonen werden zusätzlich Fachbeistandspersonen eingesetzt, wel-
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che Massnahmen im Kindes- und Erwachsenenschutz führen. Das ZGB und die kantonalen 

Bestimmungen regeln die Voraussetzungen der Person des Beistandes bzw. der Beiständin. 

Es wird ersichtlich, dass die Voraussetzungen bezogen auf die Ausbildung, Berufserfahrung 

oder Weiterbildung der Beistandspersonen weder in den eidgenössischen, noch in den kan-

tonalen Bestimmungen aufgenommen wurden. Zudem kann festgestellt werden, dass die 

Anforderungen aufgrund des Aufgabenprofils an die Beistandspersonen jedoch grundsätzlich 

gestiegen sind und teilweise Spezialwissen vorausgesetzt wird. Die Gemeinden und Sozial-

regionen geben ausserdem an, zunehmend Mühe zu bekunden, geeignete Mandatsperso-

nen zu rekrutieren. Dies ist ein Grund, wieso Fachbeistandspersonen für die Führung von 

gewissen Mandaten eingesetzt werden. Andere Ursachen sind zudem die zunehmende 

Komplexität einzelner Mandate sowie die ansteigende Anzahl derselben. Unternehmen, wel-

che externe Mandatsführung anbieten, haben sich aus diesem Grund teilweise auf bestimm-

te Bereiche spezialisiert.  
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3 Die Unternehmen 

3.1 Vorbemerkungen 

In den nachfolgenden Kapiteln werden Unternehmen, welche externe Mandatsführung an-

bieten und dementsprechend Fachbeistandspersonen angestellt haben, näher beleuchtet. 

Ziel dieses Kapitels ist es, einen Überblick zu gewähren, wie diese Unternehmen organisiert 

sind, welche Gemeinsamkeiten festgestellt werden können und mit welchen Herausforde-

rungen die Unternehmen in Bezug auf die externe Mandatsführung konfrontiert werden. Aus 

diesem Grund wurden ausgewählte Unternehmen mittels Fragebögen zu diesen Themen 

befragt. Unter anderem wurde ermittelt, wie viele und welche Art von Mandaten die Fachbei-

standspersonen führen, was es für Gründe für die Auslagerung von Mandaten gibt und ob 

sich die Unternehmen diesbezüglich spezialisiert haben. Sechs von zwölf Unternehmen ha-

ben die Fragen beantwortet. Zwei Unternehmen gaben an, dass sie die Fragen nicht beant-

worten wollen oder können. Keine Reaktion haben vier Unternehmen gezeigt.  

 

Diejenigen Unternehmen, welche den Fragebogen beantwortet haben, werden im nächsten 

Kapitel näher vorgestellt. In einem weiteren Kapitel werden die Gemeinsamkeiten der Unter-

nehmen beschrieben. Im Kapitel 3.4 werden die Ergebnisse aus den Befragungen zusam-

mengefasst und als Übersicht in einer SPOT-Analyse verarbeitet.  

3.2 Profile der Unternehmen  

Eine erste Recherche der Unternehmen wurde via Internet getätigt. Es stellte sich anfangs 

als herausfordernd dar, entsprechende Unternehmen im Netz zu finden. Bei der Eingabe der 

gängigen Begriffe wie „Mandatsführung“, „Beistandschaften“ oder „Erwachsenenschutz“, 

wurden keine Seiten der Unternehmen aufgelistet. Es kann somit festgestellt werden, dass 

die Suche im Internet nur mit konkreten Begriffen, wie z.B. mit dem Namen der jeweiligen 

Unternehmen Erfolgt hat.  

 

Von den zwölf befragten Unternehmen haben sechs eine Rückmeldung gegeben. Vier Ge-

schäftsleiter wollten die Fragen persönlich beantworten. Dies zeigt das teilweise sehr grosse 

Interesse an diesem Thema. Aufgrund der vier persönlichen Gespräche konnte den jeweili-

gen Geschäftsleitern noch zusätzliche Fragen gestellt und auf einzelne Aspekte näher ein-

gegangen werden.  

 

Ein Überblick über diejenigen Unternehmen, welche auf die Befragungen geantwortet haben, 

wird nachfolgend gegeben:  
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Name 
An-
zahl 
FBP 

Rechts-
form 

Anzahl 
Manda-
te 

Sonstige Dienstleistungen Spezialisierung 

A 5-10 GmbH 150-200 

- Abklärungen 
- Kurzberatungen 
- Pflegekinderberichte 
- Weiterbildungen 
- Springereinsätze 

 

Kindesschutz 

B 1-3 GmbH 80-100 

- Abklärungen 
- Springereinsätze 
- Sozialberatung 
- Betriebliche Sozialarbeit 

 

Komplexe Mandate (Liegenschafts-
verwaltung, viel Vermögen, Perso-
nen haben Probleme mit „Behör-
den“) 
 

C 1-3 GmbH 80-100 

- Führen von Sozialdiensten 
- Reorganisation und Organisa-

tionsentwicklung 
- Betriebliche Sozialarbeit 

 

Keine Spezialisierung 

D 1-3 GmbH 50-100 

- Vermittlung von Fachkräften 
- Verkauf von Liegenschaften 
- Springereinsätze 
- Ausbildung QuereinsteigerIn 
- Publikationen 

 

Komplexe Mandate (Liegenschafts-
verwaltung, viel Vermögen, Ge-
schäftsauflösung oder strittige Be-
suchsrechtsregelung) 

E 1-3 AG 10-20 

- Gesundheitsmanagement 
- Coaching / Beratung 
- Case Management 
- Betriebliche Sozialarbeit 

 

Personen mit Migrationshintergrund 
aus der Türkei oder aus dem Koso-
vo 

F 1-3 

GmbH 
(seit 2017, 
vorher 
Einzelfir-
ma) 
 

5-20 

- Sozialpäd. Familienbegleitung 
- Betriebliche Sozialberatung 
- Abklärungen im KS und ES 
- Wohnbegleitung / Coaching 

Keine Spezialisierung 

Tab. 1: Überblick der Unternehmen 

 

Die sich aus den Befragungen sowie aus dem Vergleich der Websites herauskristallisieren-

den Gemeinsamkeiten, werden in den nachfolgenden Kapiteln erläutert, und es wird dabei 

Bezug auf die Tabelle genommen.   

3.3 Gemeinsamkeiten 

In den nachfolgenden Kapiteln werden die Gemeinsamkeiten der Unternehmen, bezogen auf 

die Dienstleistung, die Arbeitsweise sowie die Merkmale der Fachbeistandspersonen und 

deren Anstellungsbedingungen umrissen.  

3.3.1 Dienstleistungen 

Bei der Durchsicht der Angebote wird ersichtlich, dass alle Unternehmen nebst der externen 

Mandatsführung noch andere Dienstleistungen anbieten, wie beispielsweise Abklärungen im 

Kindes- und Erwachsenenschutz, sozialpädagogische Familienbegleitung, Springereinsätze 

oder Organisationsberatung und -entwicklung. Bei der Mehrzahl der Unternehmen handelt 
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es sich um kleinere Unternehmen mit bis zu drei Fachbeistandspersonen (in der Tabelle mit 

FBP abgekürzt) sowie einem bzw. einer bis zwei Sachbearbeiter oder Sachbearbeiterinnen. 

Eine Mehrzahl der Unternehmen hat sich bezüglich der Mandate auf bestimmte Kriterien 

oder Personengruppen spezialisiert. Gesichtspunkte der Spezialisierung sind beispielsweise 

komplexe Mandate, Personen mit viel Vermögen oder der Besitz von Liegenschaften. Etwa 

die Hälfte der Unternehmen deklariert auf ihrer Website den Tarif. Mehrheitlich wird bei der 

Mandatsführung von einem Stundenansatz ausgegangen.  

 

Die Unternehmen geben an, dass diese häufig unter Zeitdruck arbeiten müssen. Dies auf-

grund von Schwankungen zwischen Angebot und Nachfrage. Da oftmals unterschiedliche 

Dienstleistungen angeboten werden, sind die Fachbeistandspersonen somit in verschiede-

nen Bereichen tätig. Den Aufwand für die Mandatsführung müssen die Fachbeistandsperso-

nen nachweisen und dokumentieren, damit dieser weiterverrechnet werden kann. Die Fach-

beistandspersonen sind somit in der Pflicht, eine Balance zu finden zwischen Arbeitsauf-

wand und Ertrag. Ein herausfordernder Aspekt der Fachbeistandspersonen ist gemäss den 

Unternehmen, dass der Fachaustausch teilweise zu kurz kommt. Dies, weil das Team meist 

relativ klein ist und ein Austausch viel Zeit kostet, jedoch nicht verrechnet werden kann. Die 

kantonal unterschiedlichen rechtlichen Voraussetzungen stellen die Unternehmen gemäss 

deren Rückmeldung vor grosse Herausforderungen. Die Aufträge und die Kosten müssen 

jeweils individuell ausgehandelt werden, was viel Zeit in Anspruch nimmt. Bezogen auf die 

Entschädigung für die Mandate bestehen grosse Unsicherheiten. Die Unternehmen geben 

an, dass die Entschädigung oft verspätet ausbezahlt wird und öfters auch Aufwände nicht 

verrechenbar sind. Die Rückmeldung eines Unternehmers zu diesem Thema ist, dass „uns 

für unsere herausfordernde, manchmal einschneidende und deshalb verantwortungsvolle 

Aufgabe keine angemessene Entschädigung ausbezahlt wird.“ Nebst der täglich anfallenden 

Arbeit muss viel Zeit und Energie in das Gestalten und Pflegen des Netzwerks (Auftraggeber 

bzw. –geberin, Behörden, Dritten, etc.) investiert werden. Ziel dabei ist es gemäss den Un-

ternehmen, neue Aufträge zu akquirieren. Zudem müssen Geschäftsleiter und Geschäftslei-

terinnen nebst der Mandatsführung ebenfalls Führungsaufgaben übernehmen.  

3.3.2 Arbeitsweise 

Die Unternehmen bieten ihren Fachbeistandspersonen freies, flexibles und autonomes Ar-

beiten. Mehrere Unternehmen teilen auf ihrer Website mit, nach welchen Grundhaltungen 

und Wertevorstellungen gearbeitet wird. Aufgrund der kundenorientierten Haltung werden 

Termine nicht nur zu Bürozeiten, sondern auch nach Vereinbarung angeboten. Zudem sind 

die Direktnummern der Fachbeistandspersonen ersichtlich. Auf der Website der Unterneh-

men sind meist Referenzen bisheriger Auftraggeber und Auftraggeberinnen angegeben. 

Mehrere Unternehmen geben an, die Qualität stehe bei ihnen vor der Quantität. Die Fach-
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beistandspersonen führen gemäss Rückmeldung der Unternehmen anzahlmässig weniger 

Mandate als Berufsbeistandspersonen und diese haben teilweise ein Mitspracherecht bei der 

Übernahme gewisser Mandate. So haben auch die Unternehmen selber die Wahl, ob diese 

ein Mandat übernehmen wollen oder nicht. Arbeit und Aufwand müssen ständig begründet 

und deklariert werden. Viele kleinere Arbeiten oder administrative Aufgaben sind nicht verre-

chenbar, obwohl diese gemäss den Unternehmen zugenommen haben. Die Mehrheit der 

Unternehmen geben an, maximal 100 Mandate zu führen.  

3.3.3 Fachbeistandspersonen  

Bei einer ersten Recherche im Internet fällt auf, dass alle Unternehmen informative und an-

sprechende Webauftritte vorweisen. Häufig werden die Mitarbeitenden – oft mit Foto – vor-

gestellt und ihre Berufserfahrungen sowie Ausbildungen ersichtlich aufgelistet, was einen 

positiven Aspekt auf die Kundinnen und Kunden erzielen kann. Die Unternehmen haben 

vorwiegend eine bis drei Fachbeistandspersonen angestellt, welche langjährige Erfahrung im 

Führen von Mandaten aufweisen. Sie sind gut ausgebildet und haben unterschiedliche Wei-

terbildungen absolviert. Grösstenteils herrscht gemäss den Rückmeldungen eine flache Hie-

rarchie innerhalb des Unternehmens. Ein grosses Vertrauensverhältnis unter den Fachbei-

standspersonen sowie ein Mitspracherecht sind in den Unternehmen vorhanden. Gemäss 

Rückmeldung der Unternehmen werden diese in den Entwicklungsprozess der Unternehmen 

miteinbezogen. Die Identifikation mit dem Unternehmen ist somit meist relativ gross. Die Un-

ternehmen geben an, dass ihre Fachbeistandspersonen öfters seit mehreren Jahren ange-

stellt sind und innerhalb des Unternehmens ein familiäres Arbeitsklima herrscht. Ein gewis-

ses Mass an Flexibilität, unternehmerischem Denken und Freude an der Eigeninitiative sollte 

nach Meinung der Unternehmen aufgewiesen werden. Grundlegend für die Unternehmen 

sind ein grosses Netzwerk in unterschiedlichen Bereichen und zu verschiedenen Stellen so-

wie das Vertrauen der auftraggebenden Stellen. Die Anstellungsbedingungen gestalten sich 

als relativ individuell. Es kann auch sein, dass die Fachbeistandspersonen nur für das Füh-

ren von einzelnen Mandaten oder nach Aufwand angestellt sind. Die meisten Unternehmen 

geben an, Löhne am oberen Limit auszubezahlen. Home-Office und hohe Arbeitsflexibilität 

sind bei den meisten Unternehmen eine Selbstverständlichkeit. Die Erfahrung der Unter-

nehmen zeigt, dass von Fachbeistandspersonen oft mehr verlangt wird als von Berufsbei-

standspersonen, und der Begründungsdruck für gewisse Entscheidungen höher ausfällt. 

Ebenfalls sind Fachbeistandspersonen exponiert und müssen sich gegen Aussen profilieren 

können. Diese müssen sich aktiv um die Wissenserweiterung kümmern und ständig Recher-

chen betreiben. Effizientes Arbeiten unter Zeitdruck wird vorausgesetzt. Die Unternehmen 

sind der Meinung, dass Fachbeistandspersonen mehr im Fokus stehen, wenn etwas „schief 

läuft“. Oft haben diese auch mit Vorurteilen bezogen auf ihre Person zu kämpfen. Die Unter-

nehmen verlangen sehr hohe Qualität und grosse Flexibilität. Nebst dem Wissen rund um die 
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Mandatsführung, soll auch eine aktive Rolle in der Organisationsentwicklung eingenommen 

werden. Eine hohe Motivation und eine Identifikation sind gemäss den Rückmeldungen 

ebenfalls wichtige Aspekte bei der Akquirierung. Die Unternehmen geben an, Schwierigkei-

ten bei der Rekrutierung von geeigneten Fachbeistandspersonen aufzuweisen.  

3.4 Zusammenfassung 

Es wird ersichtlich, dass die Unternehmen einerseits Erfolgsfaktoren aufweisen und anderer-

seits mit Herausforderungen konfrontiert werden. Die SPOT-Analyse ist ein geeignetes Di-

agnoseinstrument, welches die Stärken und Schwächen der Unternehmen sowie die für die 

Zukunft erkennbaren Chancen und Gefahren aufzeigen (Hans Glatz & Friedrich Graf-Götz, 

2011, S. 322). In diesem Rahmen wird die SPOT-Analyse als Zusammenfassung der Ele-

mente, welche die Unternehmen in den Befragungen erörtert haben und aus den Webauftrit-

ten ersichtlich sind, dargestellt. Es versteht sich von selbst, dass diese nicht vollständig ist 

und für jedes Unternehmen andersartig ausfällt. Für die Unternehmen kann es jedoch ein 

Anreiz sein, die für das eigene Unternehmen bedeutenden Faktoren mithilfe dieses Instru-

mentes zu eruieren, um Risiken und Gefahren zu erkennen sowie zukünftige Chancen zu 

nutzen.  

Gegenwart Zukunft 

Satisfactions/Stärken 

- flexibel / innovativ 
- Gut ausgebildete und motivierte Fachbeistandsper-

sonen mit mehrjähriger Erfahrung 
- Vertrauen der auftraggebenden Stellen 
- Spezialisierung in der Mandatsführung 
- Anbieten von unterschiedlichen Dienstleistungen 
- Qualität vor Quantität 

 

Opportunities/Chancen 

- Pflege des Netzwerks 
- Nutzung der Social Media  
- Wissenserweiterung durch Weiterbildung 
- Spezialisierung  
 

Problems/Schwächen 

- Aufwand vs. Ertrag 
- Schwankungen der Auftragslage 
- Arbeit unter Zeitdruck / hohe Anforderungen 
- Individuelle Klärung der Finanzierung  
- grosser administrativer Aufwand 
- Anbieten von unterschiedlichen Dienstleistungen 

 

Threats/Gefahren 

- Unklare Finanzierung 
- Unklarheit der rechtlichen Rahmenbedingungen 
- Schwierigkeiten mit Rekrutierung von Fachbei-

standspersonen 
- Unklarheit bei Mandatsentschädigung 

Tab. 2: SPOT-Analyse Unternehmen 

 

Aufgrund der Analyse kann zusammenfassend festgestellt werden, dass die Unternehmen 

mehrere Faktoren aufweisen, welche als Stärken zu würdigen sind. Die Spezialisierung so-

wie die Wissenserweiterung durch Weiterbildung werden u.a. als Chancen angesehen. 

Schwächen weisen hingegen der Aufwand vs. Ertrag in der Mandatsführung sowie die 

Schwankungen der Auftragslage auf. Die unklare Finanzierung der Mandatsentschädigung 

sowie die unterschiedlichen rechtlichen Rahmenbedingungen werden als Gefahren einge-

stuft.  
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Die Analyse enthält ausschliesslich Elemente aus den Rückmeldungen der Befragungen, 

sowie aus dem Vergleich der Webauftritte und stellt die interne Sicht der Unternehmung dar. 

Die Aussensicht wurde nicht berücksichtigt. Ebenfalls sind die Einzelheiten der rechtlichen 

Rahmenbedingungen nicht Teil dieser Analyse. Die rechtlichen Voraussetzungen sind je-

doch von grundlegender Bedeutung bei der Führung von kindes- und erwachsenenschutz-

rechtlichen Massnahmen und spielen somit auch für die Unternehmen eine entscheidende 

Rolle. Aus diesem Grund widmet sich das nächste Kapitel ausschliesslich diesem Thema. 
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4 Rechtliche Rahmenbedingungen 

4.1 Vorbemerkungen 

Dieses Kapitel behandelt die rechtlichen Rahmenbedingungen solcher zuvor beschriebenen 

Unternehmen. Es wird ein Überblick gegeben, welche Aspekte Unternehmen speziell beach-

ten müssen, wenn diese kindes- und erwachsenenschutzrechtliche Massnahmen führen. Es 

versteht sich von selbst, dass sich Unternehmen noch mit diversen anderen rechtlichen Be-

dingungen auseinandersetzten müssen. Nachfolgend wird auf die externe Mandatsführung 

relevanten rechtlichen Bestimmungen eingegangen.  

Eingangs wird der besondere Umstand erläutert, dass externe Mandatsführung eine öffentli-

che Aufgabe darstellt und sich bereits aus diesem Grund komplexe rechtliche Fragestellun-

gen ergeben. In den weiteren Kapiteln wird auf die von Gesetzes wegen auferlegten Pflich-

ten in der Mandatsführung, die Wahl der Rechtsform, die Haftung und Aufsicht, den Versi-

cherungsschutz, die steuerrechtlichen Aspekte, die Schweigepflicht, den Datenschutz sowie 

die Mandatsentschädigung eingegangen. Am Schluss dieses Kapitels werden die zentralsten 

Aspekte in einer Checkliste zusammengefasst.  
 

 

4.2 Öffentliche Aufgaben 

Der Kindes- und Erwachsenenschutz ist im Zivilgesetzbuch geregelt. Dieser Umstand soll 

jedoch „nicht darüber hinwegtäuschen, dass Kindes- und Erwachsenenschutz materiell, zu-

mindest im Bereich der behördlichen Massnahmen bzw. des Kindesschutzes, vor allem öf-

fentliches Recht darstellt.“ (Christina Fountoulakis & Daniel Rosch, 2016, S. 26) Die Bot-

schaft des Bundesrates (2006) hält fest, dass die Beistandspersonen, egal ob diese das 

Mandat privat oder von Berufes wegen führen, staatlich organisierte Dienstleistungen im In-

teresse der verbeiständeten Person erbringen (S. 7051). Es gibt keine einheitliche Definition 

von öffentlichen Aufgaben, und diese ist zudem je nach Bereich unterschiedlich auszulegen. 

Auch das Bundesgericht hat bis anhin keinen allgemein gültigen Begriff der öffentlichen Auf-

gabe entwickelt. Es liegen jedoch unterschiedliche Entscheidungen über die Bestimmung 

einzelner Aufgaben als öffentliche Aufgaben vor (Bernhard Rütsche, 2013, S. 155 f.). Rele-

vant für diese Arbeit ist die öffentliche Aufgabe in Bezug auf die Mandatsführung. Ein Urteil 

des Bundesgerichts diesbezüglich besteht nicht. Es liegen hingegen Urteile vor, welche Hin-

weise liefern, dass die Mandatsführung ebenfalls eine öffentliche Aufgabe darstellt. Ein Bei-

spiel dafür ist BGE 135 I 1. Darin handelt es sich bei der Gewährung der unentgeltlichen 

Verbeiständung „von Verfassungs wegen primär um eine staatliche Aufgabe“ (S. 3). Auch 

die Tätigkeit als amtlicher Strafverteidiger fällt in den öffentlichen Aufgabenbereich (Rütsche, 

2013, S. 157). Wer öffentliche Aufgaben wahrnimmt, bewegt sich im Aufgabenkreis des 

Staates, auch wenn es sich um private Unternehmen handelt. Die Frage, ob öffentliche Auf-

gaben vorliegen, haben vielfältige Auswirkungen auf die rechtlichen Rahmenbedingungen. 
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Insbesondere sind die Unternehmen, welche öffentliche Aufgaben übernehmen, gemäss Art. 

35 Abs. 2 BV an die Grundrechte gebunden und verpflichtet, zu ihrer Verwirklichung beizu-

tragen, auch wenn die Wahrnehmung einer öffentlichen Aufgabe privatrechtlich organisiert 

ist (Lukas Handschin & Thomas Siegenthaler, 2000, S. 414). Rütsche (2013) hat den Begriff 

der öffentlichen Aufgabe näher ausgelegt. Gemäss ihm sind öffentliche Aufgaben „Aufgaben, 

die im Auftrag des Gesetzgebers erfüllt werden müssen“ (S. 157) Kriterien, welche deutlich 

machen, dass externe Mandatsführung eine öffentliche Aufgabe darstellt, sind folgende: 

• Behördliche Massnahmen im Kindes- und Erwachsenenschutz sind Aufgaben, wel-

che im Auftrag des Gesetzgebers erfüllt werden müssen und unter bestimmten Vo-

raussetzungen in die Grundrechte eingreifen können.  

• Bei der Mandatsführung handelt es sich um eine längerfristige Tätigkeit, bei welcher 

es verschiedene gesetzlich vorgeschriebene Pflichten zu erfüllen gilt. 

• Es bestehen formell gesetzliche Grundlagen, welche eine Übertragung von behördli-

chen Massnahmen vorsehen.  

• Der Auftrag sowie die genauen Aufgabenbereiche werden von einer Behörde festge-

legt und verfügt (Ernennungsakt).  

• Zwischen der Fachbeistandsperson als von einer Behörde eingesetzter Beistand oder 

eingesetzte Beiständin und der betroffenen Person besteht ein Ungleichgewicht.  

 

Aufgrund dieser Ausgangslage ist davon auszugehen, dass die externe Mandatsführung 

eine öffentliche Aufgabe darstellt und sich aus diesem Grund alle Fachbeistandspersonen an 

die Grundrechte halten müssen.  

Im nächsten Kapitel werden die Pflichten, welche Fachbeistände und Fachbeiständinnen 

bezogen auf die Mandatsführung beachten müssen, näher umschrieben.  

4.3 Pflichten bezogen auf die Mandatsführung 

Wie bereits in den vorgängigen Kapiteln erwähnt, sind die Mandatsführung und die damit 

verbundenen Aufgaben und Pflichten gesetzlich geregelt. Die Bestimmungen über die Füh-

rung der Beistandschaft umfassen die Artikel 405 bis 414 ZGB. Ein grosses Gewicht legt der 

Gesetzgeber auf die persönliche Fürsorge, auf die Transparenz und auf das Selbstbestim-

mungsrecht der betroffenen Person. Hingegen wird auf eine ausführliche Regelung der Ver-

mögensverwaltung verzichtet. Gestützt auf Art. 408 Abs. 3 ZGB hat der Bundesrat Bestim-

mungen über die Anlage und die Aufbewahrung des Vermögens in der Verordnung über die 

Vermögensverwaltung im Rahmen einer Beistandschaft oder Vormundschaft VBVV festge-

legt. Die Schweizerische Bankiervereinigung SBVg sowie die Konferenz für Kindes- und Er-

wachsenenschutz KOKES haben einerseits Empfehlungen für die Vermögensverwaltung 

gemäss Kindes- und Erwachsenenschutzrecht (2013) und andererseits ein Merkblatt für Fi-

nanzierungsgeschäfte für verbeiständete Personen (2015) publiziert. Diese Empfehlungen 
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sind sehr hilfreich bei der Umsetzung der Bestimmungen für die Führung der Beistandschaft 

(Häfeli, 2015, S. 241). Die Bestimmungen in den Artikeln 405 bis 414 ZGB umfassen sowohl 

allgemeine Umschreibungen der Pflichten des Beistandes und der Beiständin, wie auch die 

Aufgabenteilung mit der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (z.B. Inventar, Berichter-

stattung etc.). Die Kantone selber haben dazu Bestimmungen festgelegt. Im Kanton Aargau 

finden sich solche Bestimmungen in § 9 bis 15 V KESR. Der Kanton Solothurn hat Regelun-

gen in § 116 bis 118 EG ZGB festgelegt und der Kanton Zürich in § 16 bis 18 EG KESR. In 

diesen Bestimmungen werden insbesondere die Rechnungsablage und die Berichterstattung 

kantonal geregelt.  

 

Die Unternehmen müssen aufgrund dieser Ausgangslage ihren Fachbeistandspersonen die 

nötigen Ressourcen und Mittel zur Verfügung stellen, damit diese die Pflichten bezogen auf 

die Mandatsführung wahrnehmen können. So müssen diese beispielsweise eine Software 

für die Buchhaltung, für die Kontrolle der Einkommens- und Vermögensverwaltung oder eine 

Vorlage für Inventar und Rechenschaftsberichte bereitstellen.  

4.4 Rechtsform 

Bei der Auswahl der geeigneten Rechtsform müssen unterschiedliche Kriterien beachtet 

werden. Je nach Rechtsform stellen sich verschiedene Fragen bezüglich des Risikos und der 

Haftung, des Kapitals und der Kosten, der Unabhängigkeit, der Entwicklungsperspektiven, 

der Sozialversicherungen sowie der Steuern (Norbert Winistörfer, 2015, S. 164). Die häufigs-

ten Rechtsformen sind gemäss Staatssekretariat für Wirtschaft SECO (ohne Datum) Einzel-

firmen, Aktiengesellschaften (AG) und Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). Das 

KMU-Portal es SECO (2016) hat einen Vergleich der Rechtsformen bezogen auf verschie-

dene Kriterien zusammengestellt. Untenstehend ein Ausschnitt aus diesem Vergleich mit 

den drei am häufigsten vorkommenden Rechtsformen.  

 

 Einzelunternehmung 
Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung 
(GmbH) 

Aktiengesellschaft (AG) 

Rechtsgrundlagen 
Keine besonderen Vor-
schriften Art. 772-827 OR Art. 620-763 OR 

Typisches Profil 

Unternehmen, deren Tätig-
keit stark mit dem Inha-
ber/der Inhaberin verbun-
den ist 

Kleine und mittelgrosse 
personenbezogenen Kapi-
talgesellschaften 

Gewinnorientierte Firmen 
mit hohem Kapitalbedarf  

Rechtsnatur AlleinigeR InhaberIn Juristische Person Juristische Person 

Haftung der Inha-
ber 

Persönliche und unbe-
schränkte Haftung für 
sämtliche Schulden 

Keine Haftung der Gesell-
schafter 

Keine Haftung der Aktionä-
re 

Mindestkapital Kein Mindestkapital 20‘000.00 Franken 100‘000.00 Franken 

Besteuerung 

Inhaber/die Inhaberin muss 
Einkommen sowie berufli-
ches und privates Vermö-
gen versteuern 

Wird als juristische Person 
besteuert / Ausschüttung 
des Gewinns in Form von 
Dividenden 

Wird als juristische Person 
versteuert / Ausschüttung 
des Gewinns in Form von 
Dividenden 

Vorteile 
- Schnelle und einfache 

Gründung 
- Keine persönliche Haf-

tung für Schulden 
- Keine persönliche Haf-

tung für Schulden 
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- Kein Mindestkapital 
erforderlich 

- Keine doppelte Gewinn-
besteuerung 

- Keine Revisionsstelle 

- Relativ geringes Min-
destkapital 

- Kann ohne vorherige 
Auflösung in eine AG 
umgewandelt werden 

- Gesellschaftsanteile 
leicht handelbar 

- Anonymität der Aktionä-
re möglich 

- Hohe Vertrauenswürdig-
keit bei Gläubigern, Lie-
feranten und Kunden 

Nachteile 

- Unbeschränkte persönli-
che Haftung 

- Kein Anspruch auf Ar-
beitslosenentschädigung 

- Schwierigkeiten bei der 
Kreditvergabe 

- Schutz des Firmenna-
mens gebietsmässig be-
schränkt 

- Schwierigkeiten bei der 
Übertragung 

- Gründungs- und Verwal-
tungskosten 

- Doppelte Gewinnbe-
steuerung 

- Revisionsstelle 
- Anonymität der Gesell-

schafter unmöglich 
- Weniger vertrauenswür-

dig bei Gläubigern, Liefe-
ranten und Kunden als 
eine AG 

- Gründungs- und Verwal-
tungskosten 

- Doppelte Gewinnbe-
steuerung 

- Revisionsstelle 

Tab. 3: Vergleich Rechtsformen (Quelle: SECO, 2016)  
 

Aus der oben aufgeführten Tabelle ist ersichtlich, dass insbesondere die Haftungsfrage so-

wie die Voraussetzungen für die Gründung unterschiedlich ausfallen. Die Mehrheit der be-

fragten Unternehmen hat die Gesellschaft mit beschränkter Haftung als Rechtsform gewählt 

(vgl. Tab. 1 in Kapitel 3.2). Wieso die Wahl der Unternehmen öfters auf die Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung gefallen ist, kann an dieser Stelle nicht beantwortet werden. Klar ist 

jedoch, dass bei der Gründung einer Aktiengesellschaft ein grösseres Vermögen als bei der 

Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung investiert werden muss. Insbesonde-

re bilden die Möglichkeiten eines Austritts, als auch die Möglichkeit des Ausschlusses bei 

einer kleinen Anzahl von Gesellschaftern und Gesellschafterinnen unter Umständen recht 

wichtige Instrumente, die bei der Aktiengesellschaft nicht bestehen (Jörg Schwarz, 2008, S. 

237). Bei den Einzelunternehmen wirkt sich das Kriterium der persönlichen und unbe-

schränkten Haftung negativ aus. Einzelunternehmen können im Gegenzug rasch und kos-

tengünstig gegründet, und müssen nicht in jedem Fall im Handelsregister eingetragen wer-

den. Für die Erfüllung von öffentlichen Aufgaben spielt das Kriterium der Rechtsform keine 

Rolle (Rütsche, 2013, S. 160). 

Bezogen auf die Wahl der Rechtsform stellt sich insbesondere die Frage der Haftung. Als 

Faustregel gilt: Je höher das Unternehmerrisiko oder der finanzielle Einsatz, desto mehr 

spricht für eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SECO, ohne Datum).  

4.5 Aufsicht 

Die Fachbeistandsperson ist prinzipiell für die Führung der Beistandschaften zuständig und 

verantwortlich. Der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde hingegen steht grundsätzlich 

nur die Aufsicht über die Mandatsführung zu. Für einige bestimmte Geschäfte sieht der Ge-

setzgeber jedoch die Mitwirkung der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde vor (Art. 416 

und Art. 471 ZGB) und durchbricht somit die Aufgabenteilung (Astrid Estermann, Andrea 



 
Rechtliche Rahmenbedingungen 

│ 21 
 

Hauri & Urs Vogel, 2016, S. 253). Nachfolgend eine Auflistung der Kontrollinstrumente der 

Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden:  

- Auftragserteilung und Instruktion 

- Inventar und zustimmungsbedürftige Geschäfte  

- Vermögensverwaltung 

- Revision von Bericht und Rechnung 

- Interventionen / Beschwerdeverfahren 

- Anpassung / Aufhebung / Entlassen (Affolter-Fringeli, 2012, S. 11) 

 

Diese Kontrollinstrumente der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden gelten auch für die 

Fachbeistandspersonen. Für die betriebsorganisatorische Kontrolle in Unternehmen gibt es 

keine gesetzlichen Grundlagen. Ein Haftungs- und/oder Schadenfall kann für Unternehmen 

grosse finanzielle Auswirkungen haben. Entsprechend sollte sich das Unternehmen mit dem 

Thema auseinandersetzen, wie die interne Aufsicht gewährleistet werden kann, und welche 

Instrumente zur Kontrolle und Qualitätssicherung eingeführt werden können. Zur Sicherung 

und Entwicklung der Qualität in der Mandatsführung gehören gemäss Anforderungsprofil für 

Berufsbeiständinnen und Berufsbeiständen der Schweizerischer Vereinigung der Berufsbei-

ständinnen und Berufsbeistände SVBB (2016) beispielsweise die Entwicklung und Anwen-

dung von Standards, die einwandfreie Dokumentation unter Berücksichtigung der Persön-

lichkeitsrechte und der Datenbestimmungen, die regelmässige Fallbesprechung, die Erstel-

lung von individuellen Zielvereinbarungen und periodischer Evaluation im Rahmen der Re-

chenschaftslegung sowie die adäquate Regelung der Stellvertretung (S. 5 f.).  

4.6 Haftung  

Für behördliche Tätigkeiten im Kindes- und Erwachsenenschutz gilt die Verantwortlichkeit 

nach Art. 454 bis 456 ZGB. Gemäss Art. 454 ZGB haftet der jeweilige Kanton. Bei dieser 

Staatshaftung handelt es sich um eine Kausalhaftung. Die Haftung ist verschuldensunab-

hängig und basiert auf der Grundlage der Sorgfaltspflichtwidrigkeit. Diese Sorgfaltspflichten 

orientieren sich an den gesetzlich übertragenen Aufgaben und gelten insbesondere für die 

sorgfältige Einkommens- und Vermögensverwaltung (Karin Anderer, 2016, S. 578 f.). Der 

Kanton kann Rückgriff auf diejenige Person nehmen, welche den Schaden verursacht hat. 

Hierbei ist gemäss Art. 454 Abs. 4 ZGB das kantonale Recht massgebend. Die Mehrheit der 

Kantone lassen einen Rückgriff nur bei Absicht oder Grobfahrlässigkeit zu (Anderer, 2016, S. 

582).  

 

Für ein Unternehmen bedeutet dies konkret, dass Rahmenbedingungen geschaffen werden 

müssen, welche eine professionelle Mandatsführung garantieren können. Die Unternehmen 

müssen sich mit organisatorischen Aspekten auseinandersetzten, wie Schäden im Zusam-
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menhang mit der Sorgfaltspflicht verhindert werden können. Beispielsweise kann das Unter-

nehmen diesbezüglich Qualitätskriterien und Kontrollfunktionen einführen (siehe dazu auch 

Kapitel 4.4 Aufsicht).  

 

Da sich Unternehmen grundsätzliche Überlegungen zur Haftung machen müssen, stellen 

sich diesbezüglich unweigerlich Fragen zum nötigen Versicherungsschutz. Im nachfolgenden 

Kapitel wird einerseits ein Überblick über die Versicherungen für selbständig Erwerbende 

gegeben. Andererseits wird spezifisch auf die Versicherungen bezogen auf die Mandatsfüh-

rung und die damit verbundenen Haftungsfragen eingegangen.  

4.7 Versicherungsschutz 

4.7.1 Sozialversicherungen  

Gemäss Leitfaden des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO (2016) gelten aus Sicht der 

Sozialversicherungen diejenigen Personen als selbständig erwerbend, welche in eigenem 

Namen, auf eigene Rechnung und auf eigenes Risiko arbeiten. Selbständige haben eine 

Firma (Einzelunternehmen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, etc.) mit eigener Infra-

struktur. Die Unternehmen entscheiden über die Struktur, Arbeitsweise und Organisation und 

arbeiten für mehrere auftraggebenden Stellen.  

 

In der untenstehenden Tabelle wird ersichtlich, dass je nach Rechtsform die Sozialversiche-

rungen obligatorisch, freiwillig oder gar inexistent sind. So sind beispielsweise Inhaber und 

Inhaberinnen einer Einzelfirma nicht gegen Arbeitslosigkeit versichert, und der Beitritt in eine 

Pensionskasse ist freiwillig. Bei einer Aktiengesellschaft und einer Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung hingegen gelten auch geschäftsführende Unternehmerinnen und Unter-

nehmer als angestellt und sind somit sozialversichert. Die untenstehende Auflistung soll ei-

nen Überblick verschaffen, was bei welcher Versicherung zu beachten ist. Die Tabelle wird 

auf dem KMU-Portal des Bundes zur Verfügung gestellt (SECO, ohne Datum). Diese ist je-

doch aufgrund der Fragestellung dieser Arbeit entsprechend angepasst worden. Ebenfalls 

beziehen sich die Versicherungen auf die drei Rechtsformen, welche bereits in Tab. 3 aufge-

nommen wurden.  

 
 

 Einzelfirma 
Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung 
(GmbH) 

Aktiengesellschaft 
(AG) 

AHV, IV obligatorisch obligatorisch obligatorisch 
ALV nicht versichert obligatorisch obligatorisch 
Familienzulagen obligatorisch obligatorisch obligatorisch 
EO obligatorisch obligatorisch obligatorisch 

UVG: Berufsunfälle BU 

für Personal obligato-
risch – InhaberIn kann 
sich privat oder über die 
Firma versichern 

obligatorisch obligatorisch 
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UVG: Nichtberufsunfälle 
NBU 

für Personal obligato-
risch ab 8 Stun-
den/Woche – InhaberIn 
kann sich privat oder 
über Firma versichern 

obligatorisch – ab 8 
Stunden/Woche 

obligatorisch – ab 8 
Stunden/Woche 

Berufliche Vorsorge BVG 
freiwillig – obligatorisch 
für Personal ab Jahres-
lohn von CHF 21‘060.00 

obligatorisch ab einem 
Jahreslohn von CHF 
21‘060.00 

obligatorisch ab 
einem Jahreslohn 
von CHF 21‘060.00 

Krankentaggeld KTG freiwillig freiwillig freiwillig 

Berufshaftpflicht 
für gewisse Branchen 
obligatorisch 

für gewisse Branchen 
obligatorisch 

für gewisse Bran-
chen obligatorisch 

Betriebshaftpflicht freiwillig freiwillig freiwillig 
Rechtschutzversicherung freiwillig freiwillig freiwillig 
div. sonstige Versicherun-
gen für Betriebsunterbruch, 
Motorfahrzeugversicherung, 
Gebäudeversicherung etc. 

freiwillig freiwillig freiwillig 

Tab 4: Versicherungen nach Rechtsform (Quelle: SECO, ohne Datum) 
 
Fragen zum Versicherungsschutz stellen sich insbesondere bei der Einzelfirma, da dem In-

haber und der Inhaberin der Einzelfirma eine Sonderstellung zukommt. Bei einem Inhaber 

und einer Inhaberin einer Einzelfirma tangiert die Selbständigkeit nicht nur das Berufs-, son-

dern auch das Privatleben. Aus diesem Grund sollten diesbezüglich die nötigen Vorkehrun-

gen zum Schutz der Familie und der Unternehmung getätigt werden (Winistörfer, 2015, S. 

237 ff.).  

4.7.2 Personen- und Sachversicherungen 

Unternehmen, welche externe Mandatsführung anbieten, müssen spezifische versicherungs-

rechtliche Aspekte berücksichtigen. Trotz der gesetzlich verankerten Sorgfaltspflicht, können 

Fehler in der Mandatsführung entstehen. Unternehmen sollten sich – wenn immer möglich – 

diesbezüglich absichern. Nachfolgend die wichtigsten, nicht obligatorischen Versicherungen:  

 

Die Betriebshaftpflichtversicherung deckt Schäden, die der Versicherungsnehmer oder 

die Versicherungsnehmerin (Inhaber und Inhaberin sowie Angestellte des Unternehmens) 

Dritten zufügt. Darunter fallen insbesondere Personen- und Sachschäden sowie Vermö-

gensschäden als Folge von versicherten Sach- oder Personenschäden (Winstörfer, 2015, S. 

228).  

Im Sozialbereich besteht keine obligatorische Berufshaftpflichtversicherung. Versichert 

sind in der Berufshaftpflichtversicherung nebst den Personen- und Sachschäden, auch die 

gesetzliche Haftpflicht für Vermögensschäden, die durch eine Verletzung der Sorgfaltspflicht 

entstehen kann (Winistörfer, 2015, S. 231). Verpasst zum Beispiel eine Fachbeistandsper-

son eine Frist und entsteht dadurch der betroffenen Person ein Vermögensnachteil, über-

nimmt die Berufshaftpflichtversicherung die Kosten. Auch wenn ein Unternehmen gut versi-

chert ist, muss bei grösseren Schadenfällen oder Forderungen von Dritten juristische Unter-

stützung beigezogen werden.  
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Die Betriebsrechtschutzversicherung deckt die Kosen, welche aus Verfahren vor Gericht 

oder für die Abwehr von unberechtigten Ansprüchen entstehen (Winistörfer, 2015, S. 236). 

Unternehmen im Sozialbereich haben die Möglichkeit, betriebliche und private Risiken mit 

dem für AvenirSocial (ohne Datum) entwickelten Kombi-Rechtsschutz (Betriebs-, Privat-, 

Verkehrs- und Immobilienrechtsschutz) zu versichern.  

Da Fachbeistandspersonen oft externe Termine wahrnehmen müssen und hierbei aufgrund 

der Flexibilität ein (eigenes) Motorfahrzeug benützen, muss ebenfalls eine entsprechende 

Motorfahrzeugversicherung abgeschlossen werden.  

 

Zur Förderung der Attraktivität des Unternehmens können einzelne Versicherungsleistungen 

gegebenenfalls angepasst und erweitert werden. So kann beispielsweise bei der beruflichen 

Vorsorge das Unternehmen für sein Personal höhere Leistungen für Invalidität und/oder Tod 

vereinbaren (Winistörfer, 2015, S. 225 f.).  

4.8 Steuern 

4.8.1 Mehrwertsteuer 

Die Mehrwertsteuerpflicht beginnt mit der Aufnahme der unternehmerischen Tätigkeit. So-

bald absehbar ist, dass die Umsatzgrenze von 100'000.00 Franken innerhalb von zwölf Mo-

naten nach der Aufnahme oder Ausweitung der unternehmerischen Tätigkeit überschritten 

wird, endet die Befreiung der Steuerpflicht (Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV, 2010) 

Unternehmen, die einen Umsatz von mehr als 100‘000.00 Franken erzielen, unterliegen so-

mit – mit einigen Ausnahmen – der Mehrwertsteuerpflicht. Es stellt sich die Frage, ob die 

Mandatsführung eine solche Ausnahme bildet.  

 

Gemäss Kapitel 9 der MWST-Branchen-Info 19 der ESTV (2010) ist die Mandatsführung im 

Kindes- und Erwachsenenschutz eine hoheitliche Tätigkeit und die zustehende Entschädi-

gung nach Art. 404 ZGB für die Betreuungsaufgaben gegenüber der verbeiständeten Person 

unterliegen dementsprechend gemäss Art. 3 Bst. g Mehrwertsteuergesetz MWSTG nicht der 

Mehrwertsteuerpflicht. Es kann demnach kein Unterschied ausgemacht werden, ob es sich 

um eine amtliche oder private Beistandsperson handelt, oder ob die Entschädigung aus dem 

Vermögen der betreuten Person oder aus öffentlichen Mitteln vergütet wird. Im Kapitel 

1.2.1.2 der MWST-Branchen-Info 18 für Rechtsanwälte und Notare der ESTV (2010) sind die 

Gebühren, Beiträge oder sonstige Zahlungen für hoheitliche Tätigkeiten gemäss Art. 18 Abs. 

2 b 1 MWSTG geregelt. Werden Anwälte oder Notare als Beistandsperson amtlich bestellt, 

„so gelten die ihnen im Rahmen dieser Funktion ausgerichteten Entschädigungen als Mittel-

flüsse aus hoheitlichen Tätigkeiten (Nicht-Entgelte).“ (ESTV, 2010) 
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Auf Nachfrage bei der ESTV (vgl. Gesprächsnotiz im Anhang) nimmt diese ebenfalls Bezug 

auf Art. 18 Abs. 2 Bst. 1 MWSTG, wonach Beistandspersonen amtlich bestellt werden und 

für die im Rahmen dieser Funktion ausgerichtete Entschädigung eine hoheitliche Tätigkeit 

vorliegt. Es wird jedoch gleichzeitig angemerkt, dass die Entschädigungen nur dann als ho-

heitlich gelten, sofern sie der Fachbeistandsperson direkt vergütet werden. Erhält hingegen 

der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin (das Unternehmen) der amtlich bestellten Fachbei-

standsperson das Entgelt, handelt es sich um eine Entschädigung für eine zum Normalsatz 

steuerbare Dienstleistung. Dieses Vorgehen der ESTV soll anhand eines Beispiels erläutert 

werden:  

Herr X hat eine Einzelfirma gegründet mit dem Zweck, externe Mandatsführung anzubieten. 

Da er sehr viele Anfragen erhält, stellt er Frau C an. Diese führt ebenfalls im Namen der Ein-

zelfirma Mandate. Die Mandatsentschädigung für Herrn X, welcher Inhaber der Einzelfirma 

ist, stellt eine hoheitliche Tätigkeit dar und unterliegt nicht der Mehrwersteuerpflicht, da die 

Entschädigung direkt ihm zufliesst. Die Mandatsentschädigung für Frau C., welche angestellt 

ist, gilt gemäss Definition der ESTV nicht als hoheitlich und unterliegt somit der Mehrwert-

steuerpflicht. Dies weil die Entschädigung in das Unternehmen fliesst. Wenn Herr X die Ein-

zelfirma in eine GmbH umwandelt, unterliegen die Mandatsentschädigungen für beide der 

Mehrwertsteuer.  

 

Gemäss dieser Definition der ESTV kommt es nicht auf die Art der Tätigkeit an, sondern da-

rauf, an wen die Mandatsentschädigung ausbezahlt wird. Wieso in den Branchen-Infos ein 

Unterschied gemacht wird, ob die Mandatsträgerperson ein Anwalt und eine Anwältin (Notar 

oder Notarin) oder andere Fachpersonen sind, kann an dieser Stelle nicht beantwortet wer-

den. Es muss jedoch aufgrund der Auskunft der ESTV davon ausgegangen werden, dass die 

Mandatsentschädigung für Anwälte und Anwältinnen, welche beispielsweise in einer AG  

oder GmbH angestellt sind, ebenfalls der Mehrwertsteuerpflicht unterliegt.  

 

Die konkrete und praktische Handhabung der Unternehmen bezüglich der Abrechnung der 

Mehrwertsteuer kann unterschiedlicher nicht ausfallen. Einige deklarieren jede Entschädi-

gung der Mehrwertsteuer. Einzelne gehen davon aus, dass die Mandatsentschädigung be-

freit ist von der Mehrwertsteuerpflicht, und wiederum andere sind der Meinung, dass die Ent-

schädigung für Kinder und Jugendliche von der Mehrwertsteuerpflicht befreit, Entschädigun-

gen im Erwachsenenschutzbereich hingegen pflichtig sind. Es kann aufgrund dieser Aus-

gangslage davon ausgegangen werden, dass bezüglich der Mandatsentschädigung und der 

damit verbunden ungeklärten Mehrwertsteuerpflicht viele offene Fragen und somit ein drin-

gender Klärungsbedarf besteht.  



 
Rechtliche Rahmenbedingungen 

│ 26 
 

4.8.2 Unternehmenssteuer 

Je nach Rechtsform werden Geschäftseinkünfte und -vermögen des Unternehmens sowie 

des Eigentümers bzw. der Eigentümerin getrennt oder zusammen besteuert. Juristische Per-

sonen können unter gewissen Voraussetzungen steuerbefreit werden. Gründe für die Steu-

erbefreiung sind u.a. die Gemeinnützigkeit oder das Vorhandensein eines öffentlichen Zwe-

ckes (ESTV, 1994, S. 4 ff.). Die gesetzlichen Grundlagen für die Befreiung der Steuerpflicht 

von juristische Personen, die öffentliche oder gemeinnützige Zwecke verfolgen, finden sich in 

Art. 56 Bst. g des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer DBG sowie in den jeweili-

gen kantonalen Steuergesetzten (z.B. § 14 Abs. 1 lit c ff. StG des Kantons Aargau).  

Die kantonalen Steuerbehörden sind jedoch bei Steuerbefreiung einer Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung oder einer Aktiengesellschaft sehr zurückhaltend (vgl. Gesprächsnotiz im 

Anhang). Bei Einzelfirmen ist eine solche Steuerbefreiung ausgeschlossen, da diese keine 

juristische Person darstellt. Es gibt gemäss Auskunft der Steuerbehörde Unternehmen, die 

hoheitliche Aufgaben übernehmen und deshalb steuerbefreit sind. Diese bilden jedoch die 

Ausnahme. Die Steuerbehörde geht davon aus, dass bei der Entschädigung für die Man-

datsführung Gewinne erzielt werden und die Unternehmen von diesen Einnahmen „leben“. 

Dies spreche gegen eine Steuerbefreiung. Dem Steueramt sind keine Beispiele solcher 

steuerbefreiter Unternehmen bekannt. Die Steuerbefreiung müsste im Einzelfall und auf kon-

krete Anfrage der Unternehmen bei der zuständigen Steuerbehörde geklärt werden.  

4.9 Schweigepflicht 

In Art. 413 ZGB wird die Sorgfalts- und Verschwiegenheitspflicht für alle Kategorien von Bei-

ständen und Beiständinnen aufgeführt. Hingegen stehen die Mitglieder der Kindes- und Er-

wachsenenschutzbehörden sowie die öffentlich-rechtlich angestellten Berufsbeistände und 

Berufsbeiständinnen unter dem strafrechtlich geschützten Amtsgeheimnis gemäss Art. 320 

StGB. Das Bundesgericht hat bis dato die Unterstellung der privaten Beistände und Beistän-

dinnen unter das Amtsgeheimnis verneint (Vogel, 2014, S. 2). Ob Fachbeistände und Fach-

beiständinnen, welche privatrechtlich angestellt sind, ebenfalls unter das Amtsgeheimnis 

fallen, scheint ungeklärt zu sein. Sollte das Kriterium für die Unterstellung unter das Amtsge-

heimnis die öffentlich-rechtliche Anstellung sein, fallen die Fachbeistände und Fachbeistän-

dinnen somit nicht unter das Amtsgeheimnis.  

4.10 Datenschutz 

Der Datenschutz bezweckt den Schutz der Persönlichkeit und der Grundrechte von Perso-

nen, über die Daten bearbeitet werden (Art. 1 DSG). Im Bereich der Mandatsführung geht es 

um besonders schützenswerte Daten (Art. 3 DSG). Die Zusammenarbeit mit den betroffenen 

Personen ist eng verbunden mit dem Vertrauensverhältnis zwischen der Fachbeistandsper-

son und der betroffenen Person. Die betroffene Person muss davon ausgehen können, dass 

der Fachbeistand und die Fachbeiständin sowie das Unternehmen selber ihre Daten schützt. 
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Die rechtlichen Grundlagen bezüglich dem Datenschutz sind in der Europäischen Menschen-

rechtskonvention EMRK (Art. 8 EMRK), in der Schweizerischen Bundesverfassung (Art. 13 

Abs. 2 BV) sowie im Zivilgesetzbuch (Art. 28 ff. ZGB) verankert (Rosch, 2011, S. 262 f.). Wer 

öffentliche Aufgaben wahrnimmt, untersteht zusätzlich dem Bundesgesetz über den Daten-

schutz DSG sowie den kantonalen Datenschutzgesetzen und deren zugehörigen Verord-

nungen (Rütsche, 2013, S. 153 f.).  

Rosch (2011) hat vier Maxime für Sozialarbeitende bei der Datenbearbeitung und insbeson-

dere im Datenaustausch mit den Akteuren und Akteurinnen im System formuliert. In diesen 

Maximen geht es konkret um die Einholung von notwendigen Daten der betroffenen Perso-

nen, um die Erlaubnis zur Datenbearbeitung, um die Verhältnismässigkeit der Bearbeitung, 

um den Gebrauch der Daten, sowie um die Zweckmässigkeit der Daten selber (S. 266). Die 

Maximen sollen „ein Instrument zur Eingrenzung des Ermessensspielraums insb. im Rah-

men der Fragen zum Datenaustausch“ (ebd.) darstellen. Der Datenschutzbeauftragter des 

Kantons Zürich (2014) hat einen Leitfaden für den Datenschutz im Sozialbereich publiziert. 

Dieser Leitfaden beinhaltet Themen zu den Grundprinzipien des Datenschutzes, zur Bear-

beitung und Bekanntgabe von Personendaten sowie zur Aktenverwaltung (S. 3 ff.). Im Be-

rufskodex Soziale Arbeit Schweiz des Vereins AvenirSocial (2010) finden sich in § 12 der 

Handlungsmaximen ebenfalls Aspekte zum sorgfältigen Umgang mit Personendaten im Zu-

sammenhang mit dem Datenschutz und der Schweigepflicht (S. 12). Ebenfalls formuliert der 

Berufskodex Kriterien bezogen auf die sorgfältige Dokumentation (ebd.).  

 

Konkret bedeuten diese gesetzlichen Vorgaben und Richtlinien organisatorische und struktu-

relle Herausforderungen für ein Unternehmen: Wie, wo und wie lange werden die archivier-

ten Akten aufbewahrt? Sind die Unterlagen für alle ersichtlich? Welches Softwaresystem 

wird für die Bearbeitung der Personendaten und die Ablage der Akten benützt? Wer hat wel-

chen Zugriff auf diese Daten? Wie handhabt das Unternehmen den Datenaustausch im 

Team selber? Und wie gestaltet das Unternehmen den Datenaustausch mit Dritten?  

4.11 Mandatsentschädigung 

Die Beistandsperson hat gemäss Art. 404 ZGB Anspruch auf eine angemessene Entschädi-

gung und auf Ersatz der notwendigen Spesen aus dem Vermögen der betroffenen Person. 

Die in diesem Artikel festgelegten Entschädigungen gelten für alle Arten von Beistandschaf-

ten und „unabhängig davon, ob es sich um einen Privat- oder einen Berufsbeistand (…) han-

delt“ (Reusser, 2014, S. 2285) Es ist daher auch gleichgültig, ob die Kosten dem Vermögen 

der betroffenen Person oder ganz oder teilweise der Kantons- oder Gemeindekasse belastet 

werden (ebd.). Bei einem Berufsbeistand und einer Berufsbeiständin fallen die Entschädi-

gung und der Spesenersatz an den Arbeitgeber bzw. die Arbeitgeberin.  
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Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde legt gemäss Art. 404 Abs. 2 ZGB die Höhe der 

Entschädigung fest. Die wesentlichen Kriterien zur Berechnung der angemessenen Man-

datsentschädigung sind nach bundesgerichtlichen Rechtsprechung die Art und Komplexität 

der geleisteten Tätigkeit, die wirtschaftliche Lage der betroffenen Person, der konkrete Auf-

wand im Einzelfall und die besonderen beruflichen Fähigkeiten, welche für die Aufgabe er-

forderlich sind (Urteil des Bundesgerichtes 5D_148/2009 E. 3.1 vom 15.12.2009 und 

5A_319/2008 E. 4.1 vom 23.06.2008; BGE 116 II 399 E. 4b). Müssen aufgrund der Aufga-

benerteilung, die zwingend besondere berufliche Kenntnisse erfordern (wie beispielsweise 

die Verwaltung eines komplexen Vermögens oder von Miet- und Geschäftsliegenschaften), 

eine Person mit diesen spezifischen beruflichen Kenntnissen als Beistandsperson eingesetzt 

werden, so soll die Entschädigung grundsätzlich gestützt auf die entsprechenden Berufstari-

fe berechnet werden. Bei der Anwendung dieser Tarife kann die Kindes- und Erwachsenen-

schutzbehörde einen gewissen Ermessensspielraum walten lassen und insbesondere im 

Hinblick auf die Einkommens- und Vermögenssituation der betroffenen Person sowie der 

Schwierigkeit des Mandates die Tarife auch reduzieren oder von ihnen abweichen. Setzt der 

von der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde erteilte Auftrag hingegen keine besonde-

ren Berufskenntnisse voraus, so ist es mit der Rechtsgleichheit nicht vereinbar, die Höhe der 

Entschädigung von den beruflichen Qualifikationen der Beistandsperson abhängig zu ma-

chen. Als Aufwand darf nur verrechnet werden, was im Rahmen der von der Kindes- und 

Erwachsenenschutzbehörde verfügten Aufgaben zu einer sorgfältigen Mandatsführung ge-

hört (Reusser, 2014, S. 2285 ff.).  

 

Die Entschädigungen für Fachbeistandspersonen eines privaten Arbeitgebers oder einer 

privaten Arbeitgeberin oder eines öffentlich-rechtlichen Arbeitgebers bzw. Arbeitgeberin sind 

aus der Staatskasse geschuldet (Reusser, 2014, S. 2293).  

 

Die Kantone haben gemäss Art. 404 Abs. 3 ZGB Ausführungsbestimmungen zu erlassen 

und die Entschädigung und den Spesenersatz zu regeln, wenn diese nicht aus dem Vermö-

gen der betroffenen Person bezahlt werden können. Die unterschiedlichen Ansätze der Kan-

tone sind allerdings sehr heterogen (Häfeli, 2015, S. 224 ff.). In der Praxis sind zwei Ent-

schädigungsmodelle vertreten. Einerseits werden Pauschalentschädigungen pro Berichtspe-

riode oder Entschädigungen nach Stundenansatz festgelegt. In der Regel unterscheiden sich 

beide Modelle auch nach Vorhandensein unterschiedlicher Komplexität (ebd.).  

 

Gemäss § 120 Abs. 1 EG ZGB des Kantons Solothurn richtet sich die durch die Kindes- 

und Erwachsenenschutzbehörde festzulegende Entschädigung und der notwendige Ausla-

genersatz für Mandatsperson nach dem kantonalen Gebührentarif. Die betroffenen Personen 
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haben die Kosten der Mandatsführung gemäss § 119 EG ZGB zu tragen, sofern sie nicht als 

bedürftig im Sinne der Bestimmungen über die unentgeltlichen Rechtspflege gelten. Als be-

dürftig gilt im Sinne der Bestimmungen über die unentgeltliche Rechtspflege, wenn das liqui-

de Vermögen weniger als 10‘000.00 Franken beträgt. Sollte die betroffene Person bedürftig 

sein, gehen die Kosten der Mandatsführung zu Lasten der Sozialregion. § 88 des kantonalen 

Gebührentarifs des Kantons Solothurn regelt die Entschädigung, welche je nach Aufwand 

und Betreuung zwischen 300.00 und 5‘000.00 Franken pro Jahr liegt. Nach Abs. 3 gilt für die 

Entschädigung für Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, die Angestellte einer Sozialregi-

on sind, einen Stundenansatz von 100.00 Franken. Gleiches gilt für private Mandatsträgerin-

nen und Mandatsträger, die über eine anerkannte Fachausbildung verfügen, welche für die 

Mandatsführung unverzichtbar ist und für welche der genannte Stundenansatz gerechtfertigt 

erscheint. Abs. 4 des Gebührentarifes regelt die Entschädigung für Rechtsanwälte bzw. 

Rechtsanwältinnen, Treuhänder bzw. Treuhänderinnen oder gleichwertig ausgebildete Per-

sonen, welche ein entsprechendes Mandat wahrnehmen. 

 

Im Kanton Aargau wird die Entschädigung der Mandatspersonen in einer Verordnung gere-

gelt. Gemäss § 13 V KESR bemisst die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde die Ent-

schädigung entweder nach dem notwendigen zeitlichen Aufwand oder nach einem nach 

Schwierigkeit des Mandates zu bestimmenden Pauschalbetrag. Nach Abs. 2 beträgt der 

Stundenansatz 80.00 Franken und die Entschädigung für eine zweijährige Rechnungs- bzw. 

Berichtsperiode beträgt im Gesamten maximal 20‘000.00 Franken. In begründeten Einzelfäl-

len kann vom Stundenansatz und vom Gesamtbetrag abgewichen werden. Laut § 14 V 

KESR tragen die Gemeinden die Kosten für die Entschädigung und die Spesen, wenn das 

Vermögen gemäss § 67 Abs. 4 EG ZGB zum Zeitpunkt der Rechnungsablage und unter Be-

rücksichtigung der Belastung der Entschädigung den Betrag von 15‘000.00 Franken unter-

schreitet. Gemäss dem Anhörungsbericht zum Projekt Optimierungsmassnahmen KESR des 

Kantons Aargau (2016) ist geplant, den Artikel § 13 V KESR über die Entschädigung der 

Beiständinnen und Beistände anzupassen (S. 66). Es wird in Abs. 2 eine Pauschalentschä-

digung von 500.00 bis 4‘000.00 pro Jahr Franken vorgeschlagen. Gleichzeitig wird jedoch in 

Abs. 3 festgelegt, dass die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde in begründeten Einzel-

fällen einen höhere Pauschalbetrag festlegen oder die Entschädigung nach dem notwendi-

gen zeitlichen Aufwand zu einem im Voraus zu bestimmenden Stundenansatz bemessen 

können. Nach wie vor wird von einem Stundenansatz von 80.00 Franken sowie einer Ge-

samtentschädigung von 20‘000.00 Franken ausgegangen. Von diesen Maximalbeträgen 

können jedoch bei Erforderlichkeit von besonderen Fachkenntnissen abgewichen werden. 

Konkret geht aus dem Bericht hervor, dass bei einem Fachbeistand oder einer Fachbeistän-

din, welche ausschliesslich aufgrund seiner bzw. ihrer besonderen Fachkenntnisse (z.B. 
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Treuhänder oder Treuhänderin, Rechtsanwalt oder Rechtsanwältin) eingesetzt wird, von ei-

nem normalen Stundenansatz von 80.00 Franken abgewichen werden kann (Kanton Aargau, 

2016, S. 67). Ob nun ein Fachbeistand bzw. Fachbeiständin mit sozialarbeiterischem Hinter-

grund – jedoch mit besonderen Fachkenntnissen – ebenfalls unter diese Regelung fallen 

wird, geht nicht klar hervor.  

 

Der Kanton Zürich hat die Entschädigung und den Spesenersatz in der Verordnung über 

Entschädigung und Spesenersatz bei Beistandschaften ESBV geregelt. Gemäss § 4 ESBV 

wird der Aufwand in vier unterschiedlich hohe Stufen festgelegt. Die Mandatsentschädigung 

kann zwischen 1‘000.00 und 25‘000.00 Franken für zwei Jahre betragen. Die Kindes- und 

Erwachsenenschutzbehörden im Kanton Zürich (2016) haben gestützt auf die ESBV Emp-

fehlungen für die Entschädigung und den Spesenersatz der Beiständinnen und Beistände 

ausgearbeitet. Sollten besondere Fachkenntnisse für die Mandatsführung erforderlich sein, 

wird gemäss Abs. 3 ff. der Empfehlung der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (2016) 

eine Entschädigung nach Zeitaufwand vorgesehen.  

 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die kantonalen Richtlinien sehr unter-

schiedlich ausfallen und die Höhe und die Art der Entschädigungen für die Fachbeistands-

personen nicht klar erkennbar sind.  

4.12 Ende des Mandates 

Gemäss Art. 421 Ziff. 3 ZGB endet das Amt der Berufsbeistände und Berufsbeiständinnen 

von Gesetzes wegen mit dem Ende des Arbeitsverhältnisses. Im Unterschied zu den Manda-

ten von Berufsbeiständen und Berufsbeiständinnen enden die Mandate für Fachbeistands-

personen privater Unternehmen nicht mit dem Ende des Arbeitsverhältnisses. Dies bedeutet, 

dass Fachbeistandspersonen ihre Mandate auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

weiterführen müssten, was jedoch de facto nicht geht, wenn diese nicht mehr auf die Infra-

struktur zurückgreifen können (physische und elektronische Dossier, Backoffice etc.). Somit 

besteht gesetzgeberisch ein gewisses Vakuum bezüglich Sicherstellung der lückenlosen 

Betreuung (Affolter-Fringeli, 2016, S. 236 f.).  

 

Das Unternehmen muss deshalb Vorkehrungen treffen, damit im Interesse der betroffenen 

Person bei Kündigung eines Fachbeistandes oder einer Fachbeiständin die lückenlose Man-

datsführung gewährleistet werden kann. Dies bedingt, dass allenfalls vorzeitig mit der Kin-

des- und Erwachsenenschutzbehörde Kontakt aufgenommen werden muss, um eine geeig-

nete Nachfolgelösung zu erarbeiten (ebd.).  
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4.13 Arbeitsgesetz 

Gemäss Rückmeldung der Unternehmen handhaben diese die Anstellung ihrer Fachbei-

standspersonen sehr unterschiedlich und individuell. Einerseits werden die Fachbeistands-

personen unbefristet angestellt. Andererseits werden diese nach Aufwand, auf Abruf oder für 

ein bestimmtes Mandat angestellt. Dies bedingt von beiden Seiten eine gewisse Flexibilität. 

Die privatrechtlichen Bestimmungen über den Arbeitsvertrag sind in Art. 319 ff. OR geregelt. 

Aus Sicht des Unternehmens müssen die gesetzlichen Bedingungen für die Mandatsführung 

eingehalten werden (z.B. zur Verfügung stellen der erforderlichen Zeit etc.). Um die Attrakti-

vität zu erhöhen, können Unternehmen über die Regeln der gesetzlich vorgegebenen Bedin-

gungen zu Ferientagen, Mutterschaft, Überzeit etc. hinausgehen.  

 

Aus den Ausführungen zu den rechtlichen Bestimmungen wird ersichtlich, wie wichtig eine 

gründliche Klärung der verschiedenen Gesichtspunkte ist. Sollte in mehreren Kantonen ex-

terne Mandatsführung angeboten werden, müssen die jeweiligen kantonalen Verordnungen 

berücksichtigt werden. In der nachfolgenden Checkliste werden die wichtigsten Aspekte der 

rechtlichen Rahmenbedingungen zusammengestellt. 
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5 Checkliste: Rechtliche Rahmenbedingungen für Unternehmen, wel-
che externe Mandatsführung anbieten 

 

Diese Checkliste soll den Unternehmen als Instrument zur Hilfestellung dienen. Es werden 

zentrale Aspekte der rechtlichen Rahmenbedingungen aufgelistet, mit welchen sich die Un-

ternehmen auseinandersetzen müssen. Die Faktoren werden aufgegliedert in strukturelle 

und organisatorische Merkmale sowie in Pflichten bezogen auf die Mandatsführung.  

 

Pflichten bezogen auf die Mandatsführung 

 Einhalten der Grundrechte 

 Bestimmungen zu Vermögensverwaltung, Finanzierungsgeschäfte, Rechnungsabla-

ge und Berichterstattung (unterschiedliche kantonale Regelungen) 

 Sorgfalts- und Verschwiegenheitspflicht 

 Datenschutzbestimmungen (EMRK, BV, DSG, kantonale Gesetze) bei Datenbearbei-

tung, Datenverwaltung und Datenaustausch  

 Klärung Mandatsentschädigung und Spesenersatz (unterschiedliche kantonale Rege-

lungen)  

 

Strukturelle Merkmale 

 Wahl der Rechtsform 

 Abschliessen der obligatorischen Versicherungen 

 Klärung des Versicherungsschutzes und Abschliessen von freiwilligen Versicherun-

gen (Krankentaggeld-, Betriebshaftpflicht-, Berufshaftpflicht-, Rechtsschutzversiche-

rung)  

 Datenschutzbestimmungen  

 Klärung der MwSt.-Pflicht für die Mandatsentschädigung 

 Klärung Steuerbefreiung 

 Arbeitsrechtliche Bestimmungen (Art. 391 ff. OR) 

 

Organisatorische Merkmale 

 Klärung der Stellvertretung bei Ferienabwesenheit oder Kündigung von Fachbei-

standspersonen 

 Software für Dokumentation (Aktennotizen), Buchhaltung und Rechnungsführung 

(z.B. E-Banking) 

 Vorlagen für Inventar, Rechenschaftsberichte etc.  

 Kontrollinstrumente für Einkommens- und Vermögensverwaltung 

 Qualitätsstandards (Fallbesprechung, Evaluation, Standartabläufe, Dokumentation) 
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6 Die Leistungsvereinbarung 

6.1 Vorbemerkungen 

Wie im Kapitel 4 beschrieben, gibt es einerseits rechtliche Bestimmungen, an welche sich 

die Unternehmen halten müssen. Andererseits gibt es auch verschiedene Aspekte, welche 

nicht klar geregelt sind und ein Ermessensspielraum bei der Handhabung besteht. Diese 

Gesichtspunkte sind in den vorangegangenen Kapiteln aufgegriffen und erläutert worden. 

Für die Unternehmen sowie für die auftraggebenden Stellen bedeutet dies ein individuelles 

Aushandeln der Bedingungen. Ein sinnvolles Instrument zur transparenten Regelung und 

Klärung der Zusammenarbeit stellt die Leistungsvereinbarung dar. Eine Leistungsvereinba-

rung ist „eine bindende Vereinbarung über Art, Umfang, Qualität, Kosten und Evaluation zu 

erbringender staatlicher Leistungen.“ (Andreas Dvorak & Regula Rufli, 2012, S. 3) Nebst 

dem Begriff Leistungsvereinbarung werden synonym die Begriffe Leistungsvertrag, Auftrag 

oder Kontrakt verwendet (ebd.). Gemäss Rütsche (2016) kommt der Auslagerung von 

Staatsaufgaben mittels Leistungsvereinbarung eine grosse praktische Bedeutung zu (S. 6).  

6.2 Wieso braucht es eine Leistungsvereinbarung?  

Bereits eingangs dieses Kapitels wurde erläutert, welche Vorteile eine schriftliche Vereinba-

rung mit sich bringt. Die Klarheit der rechtlichen Rahmenbedingungen stellt das Grundgerüst 

einer transparenten und erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen und den 

auftraggebenden Stellen, aber auch für die Arbeit in der Mandatsführung mit den betroffenen 

Personen, dar. Gemäss Dvorak und Rufli (2012) ist die Klärung der Zusammenarbeit der 

öffentlichen Verwaltung mit privaten Unternehmen wichtig (S. 7). Es müssen die Ziele des 

staatlichen Handels, die Aufgaben, die Finanzen sowie die Qualität und Quantität geklärt 

sein. Durch die Leistungsvereinbarung können die Aspekte des öffentlichen Handels trans-

parent gemacht werden. Hinzu kommt, dass die Mandatsführung und somit die Dauer der 

Leistungsvereinbarung meist längerfristig angelegt ist und somit eine schriftliche Regelung 

logisch und begründet erscheint (ebd.).  

 

Eine explorative Studie zu den Erfolgsfaktoren von Unternehmen zur sozialen und berufli-

chen Integration hat ergeben, dass der Abschluss von Leistungsvereinbarungen für beide 

Vertragsparteien positive Auswirkungen hat. Entsprechend werden im Fazit dieser Studie 

klare und einheitliche Leistungsvereinbarungen empfohlen. Eine verständliche und teilweise 

formalisierte Vereinbarung wirkt unterstützend für eine systematische Abstimmung der Ziel-

erreichung (Dvorak & Rufli, 2016, S. 72). Anhand einer gemeinsamen Sichtweise über die zu 

verfolgenden Aufträge und Ziele kann eine Vertrauensbasis geschaffen werden, sodass sich 

die Zusammenarbeit zu einer echten Kooperation entwickeln kann (Dvorak & Rufli, 2016, S. 

66).  
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Zusammenfassend sprechen folgende Gründe für eine Leistungsvereinbarung: 

- Transparenz 

- Klärung Aufgabe, Zusammenarbeit und Koordination 

- Klärung Ziele, Qualität und Wirkung  

- Langfristige Bindung 

- Vertrauen bilden 

 

Diese aus der Literatur hergeleiteten Kriterien stimmen mit den Rückmeldungen der Unter-

nehmen überein. Gemäss Einschätzung der Unternehmen ist das Vertrauensverhältnis für 

eine tragfähige Zusammenarbeit grundlegend. Hinzu kommt, dass die Wirkungsorientierung 

sowie die Qualität der Arbeit wichtige Erfolgsfaktoren darstellen. Diese Aspekte bieten eine 

zentrale Grundlage für das Vorhandensein einer Leistungsvereinbarung. Bei den Befragun-

gen gaben vier von sechs Unternehmen an, Leistungsvereinbarungen zu verwenden.  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es für die auftraggebenden Stellen sowie für 

die Unternehmen selber notwendige Gründe gibt, die Leistungsvereinbarung als Instrument 

zu implementieren.  

6.3 Vertragsparteien  

Es stellt sich aufgrund der herausfordernden Sachlage die Frage, wer nun die Vertragspar-

teien einer Leistungsvereinbarung sind. In der nachfolgenden Darstellung wird aufgezeigt, 

welche Personen bzw. Stellen bei der externen Mandatsführung involviert sind:  

 

 

Abb. 1: Involvierte Personen bzw. Fachstellen bei externer Mandatsführung  
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Die Darstellung illustriert, wie komplex das Konstrukt der externen Mandatsführung ist. Ver-

schiedene involvierte Stellen verfügen über unterschiedliche Interessen und Anliegen. Nach-

folgend werden einzelne Aspekte näher erläutert.  

 

Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) ernennt den Fachbeistand bzw. die 

Fachbeiständin als Mandatsperson. Gleichzeitig obliegt der Kindes- und Erwachsenen-

schutzbehörde die Aufsicht (Art. 415 f. ZGB), die Instruktion und die Beratung (Art. 400 Abs. 

3 ZGB), die Entlassung der Mandatsperson (Art. 421 f. ZGB) sowie die Festlegung der Man-

datsentschädigung (Art. 404 ZGB). Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde prüft die 

Kriterien der Eignung der Fachbeistandsperson (Art. 400 Abs. 1 ZGB). Ebenfalls entscheidet 

die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde über die Aufgabenbereiche der eingesetzten 

Mandatsperson. Gemäss den Unternehmen erhalten diese in einzelnen Fällen direkt von der 

Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Anfragen für die Mandatsübernahme. Dies in sol-

chen Fällen, wenn seitens der Gemeinden oder Sozialregionen keine Mandatspersonen zur 

Verfügung gestellt werden, oder bis anhin keine geeigneten Mandatspersonen gefunden 

werden konnten.  

 

Die häufigsten Anfragen werden jedoch von den Gemeinden bzw. Sozialregionen direkt 

getätigt. Die Gemeinden bzw. Sozialregionen sind gemäss den kantonalen Bestimmungen 

dafür zuständig, dass genügend und geeignete Mandatsträger und Mandatsträgerinnen zur 

Verfügung stehen. Gemäss Rückmeldungen der Unternehmen sind in den meisten Fällen 

die Gemeinden bzw. die Sozialregionen die Vertragspartner, da diese die Kosten der Man-

datsführung zu tragen haben.  

 

Die Empfänger und Empfängerinnen der Leistung sind die betroffenen Personen. Bei der 

Wahl zur Ernennung einer Beistandsperson haben die betroffenen Personen nach Art. 401 

ZGB die Möglichkeit, der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde einen Vorschlag zu un-

terbreiten. Die betroffenen Personen haben gemäss Art. 405 Abs. 1 ZGB das Anrecht, dass 

die Fachbeistandspersonen persönlich mit ihnen in Kontakt treten. Bei der Führung des 

Mandates ist die Meinung und der Wille der betroffenen Person so weit möglich zu berück-

sichtigen (Art. 406 Abs. 1 ZGB). Die Fachbeistandsperson ist ebenfalls aufgerufen, mit der 

betroffenen Person ein Vertrauensverhältnis aufzubauen (Art. 406 Abs.1 ZGB).  

 

Aus Gründen der Einfachheit wurde die Fachbeistandsperson unter dem Aspekt des Unter-

nehmens subsummiert. Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde setzt jedoch die 

Fachbeistandsperson namentlich ein und diese wird beauftragt, die entsprechenden Aufga-

ben persönlich wahrzunehmen. Gegenüber den Gemeinden bzw. Sozialregionen sind hinge-
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gen die Unternehmen die Vertragspartner, und die Unternehmen stellen „ihre“ Fachbei-

standspersonen zur Verfügung. Das Unternehmen muss gegenüber der Fachbeistandsper-

son arbeitsrechtliche Aspekte beachten.  

 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die involvierten Stellen und Personen un-

terschiedliche Interessen vertreten und verschiedene Aufgaben zu erfüllen haben. Eine Klä-

rung dieser Rollen, Aufgaben und Zuständigkeiten mittels verständlicher Leistungsvereinba-

rung stellt hierbei sicherlich eine Entlastung dar.  

Aus diesem Grund werden die zentralsten Merkmale zum Inhalt einer Leistungsvereinbarung 

zusammengefasst und in einer Checkliste dargestellt.  
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7 Checkliste: Leistungsvereinbarung 
 

Die Checkliste Leistungsvereinbarung beruht auf Aspekten aus der Literatur (insbesondere 

Dvorak & Rufli, 2012, S. 90 ff.), aus den Rückmeldungen der befragten Unternehmen, aus 

den Hinweisen der zwei analysierten Leistungsvereinbarungen sowie aus den bisherigen 

Ausführungen mit den damit verbundenen Erkenntnissen.  

 

 Benennung der Vertragsparteien 

 Gesetzliche Grundlagen und andere zugrunde liegende Reglemente oder Richtli-

nien (Mandatsführung nach ZGB und kantonale Gesetze und Verordnungen, Ver-

trag gemäss OR) 

 Art der Leistung (z.B. Mandatsführung für Person …) 

 Inhalt der Leistung (z.B. Aufgaben gemäss KESB-Verfügung vom …) 

 Voraussichtlicher zeitlicher Aufwand für das Mandat / Regelung bei Überschreitung 

des Aufwandes 

 Ziel (z.B. professionelle Mandatsführung o.ä.)  

 Voraussetzungen Fachbeistandspersonen (Qualifikation, Berufserfahrung) / Ver-

pflichtung zur sorgfältigen Auswahl von Fachbeistandspersonen  

 Regelung Vertretung (z.B. durch andere qualifizierte Fachbeistandspersonen)  

 Erwartungen an die Qualität der Mandatsführung (Rechenschaftsbericht, Buchhal-

tung, Aktennotizen, etc.)  

 Aufsicht / Auskünfte / Akteneinsicht / Kontrollrecht und -befugnis 

 Festsetzung des Tarifs / Mehrwertsteuer (Pauschale oder Stundenbasis) 

 Abrechnungs- und Auszahlungsmodalitäten / „Kostendach„ 

 Regelung Reisezeit und Spesen (z.B. km-Entschädigung, Porti etc.)  

 Haftung / Versicherung / Sorgfaltspflicht / Schweigeflicht  

 Datenschutzbestimmungen / Aktenaufbewahrung  

 Gültigkeitsdauer / Vertragsbeginn / Vertragsende / Kündigungsmodalitäten  

 Gründe für eine ausserordentliche Vertragsbeendigung / Folgen der Vertragsbeen-

digung (z.B. Löschung der Daten / Vergütung für angefangene Leistungen etc.) 

 Auflagen / Vorgehen und Sanktionen bei Verletzung von Pflichten  

 Rechtsmittelbelehrung und Gerichtsstand  

 Ort / Datum / Unterschrift der Vertragsparteien  

 Beilagen (z.B. Geschäftsbedingungen / Diplome/Profil Fachbeistandsperson / Leit-

bild / Organigramm etc.) 
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8  Anforderungsprofil Fachbeistandspersonen 

8.1 Vorbemerkungen 

In Kapitel 2.1 wurde dargelegt, welche grundsätzlichen Voraussetzungen gemäss Art. 400 

ZGB an die Person des Beistandes gelten und somit auch für die Fachbeistandsperson an-

wendbar sind (natürliche Person, persönliche und fachliche Eignung, zeitliche Disponibilität 

etc.). Diese Vorgaben sollen unter anderem zu einem Professionalisierungsschub in der 

Mandatsführung beitragen. Der Paradigmenwechsel zur Selbstbestimmung führt jedoch 

auch zu einem Mehraufwand, welcher grössere zeitliche und personelle Ressourcen voraus-

setzt und höhere Risiken zur Folge haben. Konkret bedeutet dies, dass die Anforderungen 

an die Mandatspersonen im Allgemeinen gestiegen sind und gleichzeitig von einer Ressour-

cenknappheit ausgegangen werden kann. Bereits 2003 stellte Vogel fest, dass die Gemein-

den zunehmend Mühe bekunden, geeignete Personen für die Führung von Mandaten zu 

finden. Er leitete diese Annahme u.a. auf die fehlenden professionellen Strukturen und auf 

die stark steigenden Fallzahlen ab (S. 2). Im Anhörungsbericht des Projekts Optimierungs-

massnahmen KESR des Kantons Aargau (2016) wird festgehalten, dass die Fluktuationsrate 

bei Berufsbeiständinnen und Berufsbeiständen relativ hoch ist. Dies hat negative Auswirkun-

gen auf die Arbeit im Kindes- und Erwachsenenschutzbereich, auf die Kosten und auf die 

Zusammenarbeit mit den betroffenen Personen. Das Rekrutieren von erfahrenen Mandats-

personen wird als schwierig erachtet, da der Arbeitsmarkt ausgetrocknet ist (S. 19 ff.). Es 

kann davon ausgegangen werden, dass nicht nur der Kanton Aargau mit diesen Schwierig-

keiten konfrontiert ist. Die Durchsicht des Stellenportals auf sozialinfo.ch (2017) zeigt, dass 

unterschiedliche Gemeinden bzw. Sozialregionen in der ganzen Schweiz immer wieder auf 

der Suche nach Berufsbeiständinnen und Berufsbeiständen sind, was die Annahme des 

Fachkräftemangels in diesem Bereich stützt.  

 

Diese Tatsache bedeutet ebenfalls eine grosse Herausforderung für die Unternehmen. Er-

fahrene und gut ausgebildete Fachbeistandspersonen sind Voraussetzung für eine professi-

onelle Mandatsführung. Wie im Kapitel 3 erläutert, haben die Unternehmen Ansprüche, wel-

che Voraussetzungen Fachbeistandspersonen nachweisen müssen. Nebst der hohen Selb-

ständigkeit und Flexibilität sollen die Fachbeistandspersonen u.a. Interesse am unternehme-

rischen Denken und an der Mitgestaltung des Wandels der Unternehmung aufweisen. In den 

nachfolgenden Kapiteln werden nun die Aufgabenprofile der Fachbeistandspersonen näher 

erläutert. Das daraus resultierende Kompetenzprofil wird im Kapitel 8.3 beschrieben. In ei-

nem weiteren Kapitel wird näher auf die beruflichen Qualifikationen eingegangen.  
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8.2 Aufgabenprofil 

Um das Kompetenzprofil für die Fachbeistandspersonen festlegen zu können, muss klar 

sein, welche Aufgaben zu erfüllen sind und um wen es sich bei der betroffenen Person han-

delt. Gemäss einem Bericht zum Anforderungsprofil der Schweizerischer Vereinigung der 

Berufsbeiständinnen und Berufsbeistände (SVBB) (2016) gibt es zwei Hauptgruppen von 

betroffenen Personen, für welche behördliche Massnahmen angeordnet werden (S. 2). Ei-

nerseits werden im Kindesschutz die betroffenen Kinder und ihre Eltern unterstützt, beraten, 

begleitet und teilweise in bestimmten Bereichen vertreten. Andererseits sind im Erwachse-

nenschutz die Fachbeistandspersonen für rechtliche, soziale, finanzielle, administrative oder 

persönliche Angelegenheiten zuständig. Im Erwachsenenschutz handelt es sich insbesonde-

re um Menschen in einer akuten oder chronischen Belastungssituation oder um Personen 

mit einer psychischen Störung, einer geistigen Behinderung, einer Demenzerkrankung oder 

einer Suchtmittelabhängigkeit (ebd.).  

 

Die Fachbeistandspersonen verfügen bei der Ausübung des Mandates – unter Vorbehalt der 

gesetzlichen Bestimmungen – über einen grossen Spielraum und eine autonome Hand-

lungskompetenz. Sie erbringen ihre Leistungen aufgrund „ihrer persönlichen, fachlich-, me-

thodischen und rechtlichen Qualifikationen unmittelbar, eigenverantwortlich und fachlich un-

abhängig individuell und auf die einzelne betreute Person bezogen“ (ebd.) Die Bedürfnisse, 

das Wohl und der Schutz der betroffenen Person müssen stets beachtet und gewahrt wer-

den (ebd.).  

 

Die Aufgabenstellung ergibt sich aus den gesetzlichen Bestimmungen in Art. 307 ff. ZGB und 

Art. 393 ff. ZGB. Insbesondere stehen gemäss Anforderungsprofil der SVBB (2016) folgende 

Aufgaben im Vordergrund: 

• Persönliche Betreuung (Sicherstellung der Grundbedürfnisse, Begleitung und Bera-

tung bei der persönlichen Entwicklung etc.) 

• Vertretung (Abschluss von Verträgen, Prüfung und Geltendmachung von Rechtsan-

sprüchen, Durchsetzung von Ansprüchen gegenüber Staat und Dritten etc.) 

• Einkommens- und Vermögensverwaltung (Buchhaltung, Schuldenbewirtschaftung 

etc.) 

• Management / Führung (Case-Management und Organisation, Delegation von Auf-

gaben etc.) (S. 3 f.) 

 

Aus diesen Ausführungen wird ersichtlich, wie vielschichtig und teils unterschiedlich die 

Mandatsführung und die einzelnen Aufgabenbereiche sein können. Gemäss Rückmeldungen 

der Unternehmen haben sich diese meist auf einzelne Bereiche oder auf eine bestimmte 

Personengruppe spezialisiert. Dies setzt Expertenwissen in dem jeweiligen Gebiet voraus. 
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Welche Kompetenzen eine Fachbeistandsperson für die professionelle Führung eines Man-

dates vorweisen soll, wird nachfolgend eingegangen.  

8.3 Kompetenzprofil  

Das Kompetenzprofil der jeweiligen Fachbeistandsperson richtet sich nach den Aufgaben-

portfolios, welche die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde vorgeben. Die Auswahl der 

Methodik, die Prioritätensetzung der jeweiligen Aufgaben und das Aufbauen einer professio-

nellen Arbeitsbeziehung obliegen der Fachbeistandsperson selber. Gemäss Heck (2016) 

geht es „im Kern um primär eine sozialarbeiterische Tätigkeit, insbesondere um persönliche 

und finanzielle Ressourcenerschliessung, Verhaltensveränderung, Wissen im Umgang mit 

Personen mit unterschiedlichen Schwächezuständen, Beziehungsarbeit, Bewusstseinsbil-

dung etc., immer unter Wahrung der Würde und des Wohls der betroffenen Person“ (S. 96) 

Mit der Mandatsführung sind hohe Anforderungen an die professionelle Handlungskompe-

tenz gestellt. Die Handlungskompetenz ergibt sich aus der Sozial-, Selbst-, Fach- und Me-

thodenkompetenz. Die Konkretisierung dieser vier Kompetenzbereiche bezogen auf die Füh-

rung von behördlichen Massnahmen wird als Kompetenzprofil bezeichnet. Dieses Kompe-

tenzprofil leitet sich aus dem Funktionsprofil einer Fachbeistandsperson ab und umfasst alle 

im Gesetz (Art. 391 Abs. 2 ZGB) bezeichneten Aufgabenbereiche (Häfeli, 2015, S. 204). 

Doch was beinhalten diese Kompetenzbereiche konkret? Die untenstehende Darstellung in 

Anlehnung an Häfeli (2015) soll einen Überblick geben, was eine Fachbeistandsperson, be-

zogen auf ihre Kompetenzen, im besten Fall vorweisen sollte (S. 204 f.):  

 
Abb. 2: Kompetenzprofil Fachbeistandsperson 
 

Die Darstellung zeigt, dass die Fachbeistandsperson über ein vielfältiges Repertoire an 

Kompetenzen verfügen muss. Unter der spezifischen Fachkompetenz sind das Wissens-
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spektrum im Rahmen von Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen, die Ressourcen-

planung, das Netzwerk, die kaufmännischen Kenntnisse oder auch das Wissen über die wei-

teren notwenigen Wissensgrundlagen aus den Bereichen Medizin, Sozial- und Humanwis-

senschaften gemeint (Häfeli, 2015, S. 204).  

Bei der Selbst- und Sozialkompetenz werden die reflexiven Fähigkeiten, die Belastbarkeit, 

die Empathie, die Konfliktfähigkeit sowie der Respekt gegenüber der betroffenen Person 

subsummiert. Diese Kompetenz beinhaltet die bewusste Gestaltung von sozialen Beziehun-

gen im beruflichen Kontext (ebd.).  

Hingegen werden bei der Methodenkompetenz insbesondere die berufsspezifischen Model-

le, die systemische Sichtweise sowie die individuelle Strategieentwicklung unterschieden. 

Darunter fällt zudem die Fähigkeit, „Fachwissen, geplant und zielgerichtet bei der Lösung 

von beruflichen Aufgaben umzusetzen.“ (Häfeli, 2015, S. 205)  

Nebst den Fach-, Methoden, Selbst- und Sozialkompetenzen müssen Fachbeistandsperso-

nen unternehmerische Kernkompetenzen vorweisen können. Dieser zusätzliche Kompe-

tenzbereich hat sich aus den Rückmeldungen der Unternehmen herauskristallisiert. Unter 

diesen Kompetenzbereich fallen nach Meinung der Autorin z.B. Wissensgrundlagen aus Pro-

jekt-, Prozess- und Qualitätsmanagement ebenso wie die Kenntnisse aus dem Lean Ma-

nagement. Unter Lean Management ist u.a. der Aufbau von schlanken und kundenorientier-

ten Organisationsstrukturen gemeint (Glatz & Graf-Götz, 2011, S. 61 f.). Diese Aspekte be-

inhalten beispielsweise die Optimierung der Geschäftsprozesse, die Ausrichtung der Tätig-

keiten auf die Kundinnen und Kunden, die ständige Verbesserung der Qualität sowie die 

Kulturgestaltung in einem Unternehmen (Glatz & Graf-Götz, 2011, S. 64). Natürlich sind dies 

Themen, welche vor allem von Führungspersonen bearbeitet werden müssen. Da jedoch die 

Unternehmen meist wenige Mitarbeitende aufweisen, ist es von Vorteil, wenn die Fachbei-

standspersonen selber Grundkenntnisse aus diesen Bereichen aufweisen. Hinzu kommt, 

dass die Wahrnehmung der Vielfältigkeit und der Bedeutsamkeit der Arbeit durch die Mitge-

staltung des Wandels der Unternehmung einen positiven Aspekt auf die Arbeitszufriedenheit 

darstellt. Weitere Ausführungen zu diesem Thema sind im Kapitel 9 ersichtlich.  

 

Die Grundkenntnisse der vorgestellten Kompetenzbereiche sollen – wenn möglich – bereits 

in der Ausbildung angeeignet werden. Aus diesem Grund sollen Fachbeistandspersonen 

bestimmte berufliche Anforderungen erfüllen, worauf im nächsten Kapitel ausführlicher ein-

gegangen wird.  

8.4 Berufliche Anforderungen 

Wie bereits dargelegt, existieren bis jetzt keine gesetzlichen Vorgaben für die beruflichen 

Anforderungen von Fachbeistandspersonen. Die Schweizerische Vereinigung der Berufsbei-

ständinnen und Berufsbeistände SVBB (2016) hat in ihrem Anforderungsprofil „für den Be-
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rufsstand des haupt- und nebenamtlichen professionellen Mandatsträgers“ (S. 1) Anspruchs-

voraussetzungen formuliert. Diese Voraussetzungen sind notwendig, um einerseits über das 

benötigte Kompetenzrepertoire zu verfügen und andererseits, um die Verantwortung im Zu-

sammenhang mit der Mandatsführung wahrnehmen zu können (ebd.). Folgende berufliche 

Anforderungen werden aufgeführt: 

• „Abschluss einer Grundausbildung auf tertiärer Stufe (HFS, FH, Universität) in den 

Bereichen Soziale Arbeit, Recht, Psychologie, Sozialpsychologie, Pädagogik 

und/oder Abschluss eines CAS für die Führung von kindes- und/oder erwachsenen-

schutzrechtliche Mandaten. 

• Grundkenntnisse in Administration und Buchhaltung, Rechnungsführung und Finanz-

verwaltung 

• Spezifische Weiterbildungen in Themenbereichen wie Methodik, Case-Management, 

Psychologie/Medizin, Buchhaltung/Rechnungsführung und Finanzverwaltung, Kon-

fliktmanagement, Mediation und Recht.“ (SVBB, 2016, S. 6) 

 

Es ergibt sich somit, dass die Anforderungen an die Fachbeistandspersonen gestiegen sind 

und somit auch berufliche Qualifikationen und erweiterte Kompetenzen vorausgesetzt wer-

den. Andererseits wird von einem Fachkräftemangel ausgegangen, was die Rekrutierung 

von geeigneten Fachbeistandspersonen erschwert.  

Wie die Unternehmen trotz dieser Ausgangslage erfolgreich Fachbeistandspersonen rekru-

tieren können, wird im nächsten Kapitel näher eingegangen.  
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9 Unternehmerische Aspekte zur Rekrutierung und Bindung 

9.1 Vorbemerkung 

Eine durch SavoirSocial in Auftrag gegebene Studie „Fachkräftesituation im Sozialbereich“ 

aus dem Jahr 2011 sowie die im April 2014 publizierte Studie des SECO zum Fachkräfte-

mangel in der Schweiz belegen, dass unterschiedliche Berufsfelder der Sozialen Arbeit von 

einem beträchtlichen Fachkräftemangel betroffen sind (Stéphane Beuchat, 2016, S. 43). Die 

Befragung der Unternehmen hat zudem ergeben, dass diese Schwierigkeiten aufweisen, 

geeignete Fachbeistandspersonen zu rekrutieren.  

 

Fachbeistandspersonen bewegen sich in einem Spannungsverhältnis zwischen wirtschaftli-

chem Denken, Ansprüchen der betroffenen Personen sowie rechtlichen Rahmenbedingun-

gen. Eine angemessene Balance zu finden, stellt eine grosse Herausforderung im Berufsall-

tag dar. Es stellt sich die Frage, was Unternehmen tun können, damit einerseits geeignete 

Fachbeistandspersonen rekrutiert und andererseits längerfristig gebunden werden können. 

Die längerfristige Anstellung von kompetenten Fachbeistandspersonen ist für die Unterneh-

men zentral. Nur mit erfahrenen und gut qualifizierten Fachbeistandspersonen kann eine 

professionelle Mandatsführung angeboten werden. Dies wiederum hat einen positiven Ein-

fluss auf die Wettbewerbsfähigkeit zwischen den Unternehmen sowie für die erfolgreiche 

Akquisition von Aufträgen.  

9.2 Arbeitsbedingungen 

Eine Studie der Berner Fachhochschule beleuchtete die Arbeitsbedingungen von Mitarbei-

tenden in Sozialen Diensten. Ziel der Untersuchung war die Identifikation von Faktoren, wel-

che die Arbeitszufriedenheit beeinflussen (Roger Pfiffner, 2017, S. 30 ff.). Diese Faktoren 

können teilweise auf private Unternehmen adaptiert werden.  

Gemäss dieser Studie sind die beiden wichtigsten Einflussfaktoren für eine hohe Arbeitszu-

friedenheit die Wahrnehmung von Bedeutsamkeit und die Vielseitigkeit der eigenen Tätigkeit. 

Personen mit einem Masterabschluss sowie mit besseren Fort- und Weiterbildungsmöglich-

keiten weisen gemäss Studie eine bedeutsam höhere Arbeitszufriedenheit auf. Ein negativer 

Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit hat die subjektive Arbeitsbelastung, gefolgt von hinderli-

cher Regelumsetzung und einem hohen administrativen Verwaltungsaufwand. Dies bedeu-

tet, dass je komplizierter die Regeln und Vorschriften sind und je höher der Verwaltungsauf-

wand, desto tiefer ist die Arbeitszufriedenheit. Ebenfalls wird die mangelnde Vereinbarkeit 

von Arbeit und Privatleben als negativer Einflussfaktor, genannt (Pfiffner, 2017, S. 31).  

Gemäss der Studie können Führungspersonen durch fachliche Unterstützung, klare und 

transparente Formulierung der Erwartungen sowie konstruktive Rückmeldungen zur Steige-

rung der Arbeitszufriedenheit beitragen. Insbesondere sollte die erlebte Bedeutsamkeit, die 
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Sinnhaftigkeit und die Vielseitigkeit der Tätigkeit gezielt gefördert werden. Gemäss Pfiffner 

(2017) zeigen unterschiedliche Studien, dass es sich langfristig lohnt, in Mitarbeitende zu 

investieren (S. 31).  

 

Da Fluktuationen zeit- und kostenintensiv sind, scheint auch die Personalbindung ein ent-

scheidender Faktor zu sein. Anreizsysteme fördern die Attraktivität von Unternehmen als 

Arbeitgeber bzw. Arbeitgeberin. Ein System mit materiellen und immateriellen Anreizen kann 

als Gestaltungsgrundlage dienen, aus der sich eine Vielzahl individueller Bindungsstrategien 

für das eigene Unternehmen ableiten lässt (Derya Yavuz, 2013, S. 63). Eine repräsentative 

Umfrage von Unternehmen hat ergeben, dass flexible Arbeitszeitmodelle, die Wertschätzung 

der Leistungen der Mitarbeitenden sowie die Schaffung einer attraktiven Unternehmensstra-

tegie wichtige Aspekte für die Personalbindung darstellen (Yavuz, 2013, S. 64).  

 

Aufgrund der Ergebnisse aus der Studie und Literatur müssen sich Unternehmen konkret 

überlegen, welche Rahmenbedingungen diese für die Fachbeistandspersonen anbieten be-

zogen auf  

• Sinnvolle Leitlinien und Abläufe 

• Flexibilität der Arbeitseinteilung  

• Anbieten von Austauschgefässen (Super- und Intervision, Fachaustausch) 

• Zweckmässige administrative Auflagen und Vorlagen / Wahl der Klientensoftware 

• Anbieten von Entwicklungsperspektiven / Mitwirkung am Wandel der Unternehmung 

• Förderung von Fort- und Weiterbildungen 

• Arbeiten in verschiedenen Bereichen 

• Anstellungsbedingungen (Lohn, Ferien etc.) 

• Selbstbestimmung und Autonomie vs. Controlling  

• Familienfreundliches Umfeld / Work-Life-Balance / flexible Arbeitszeitmodelle / Home-

Office 

• Schaffung einer attraktiven Unternehmenskultur  

 

Durch sinnvolle und soziale Arbeitsbedingungen kann die Attraktivität des Unternehmens 

gefördert werden. Dadurch sollen erfahrene Fachbeistandspersonen besser rekrutiert und an 

das Unternehmen gebunden werden. Ein anderer Aspekt des Fachkräftemangels bezieht 

sich auf das Verhältnis der vorhandenen, bezogen auf die benötigten Fachleute. Hierbei 

steht die Förderung der Ausbildung von zukünftigen Fachbeistandspersonen im Fokus.  

9.3 Praxisausbildung 

Die von Savoirsocial in Auftrag gegebene Studie von 2011, aber auch die im April 2014 

publizierte Studie des SECO zum Fachkräftemangel gehen davon aus, dass im Sozialbe-



 
Unternehmerische Aspekte zur Rekrutierung und Bindung 

│ 45 
 

reich auch zukünftig von einem Fachkräftemangel ausgegangen werden kann (Beuchat, 

2016, S. 44). Zwar wurde in keiner Studie konkret zum Arbeitsfeld des Kindes- und Erwach-

senenschutzes Stellung genommen, gemäss Beuchat (2016) müssen jedoch in den kom-

menden Jahren mehrere Tausend zusätzliche Ausbildungsplätze geschaffen werden, damit 

zukünftig die Qualität der Angebote zumindest gesichert werden kann (S. 44).  

 

Dieser Umstand bietet Unternehmen eine Chance, selber aktiv zu werden. Das Anbieten von 

Praxisausbildungsplätzen ermöglicht einerseits den Austausch mit den Fachhochschulen zu 

intensivieren und zu pflegen. Andererseits kann das neu erworbene Wissen der Studieren-

den direkt in das Unternehmen einfliessen. Daraus resultiert, dass die Fachbeistandsperso-

nen immer auf dem neusten Stand der theoretischen und methodischen Wissensgrundlagen 

sind und sie den Studierenden gleichzeitig den Theorie-Praxis-Transfer erleichtern können. 

Das Anbieten von Ausbildungsplätzen bietet zudem die Möglichkeit, den eigenen „Nach-

wuchs“ selber auszubilden und bei entsprechender Eignung nach Abschluss als Fachbei-

standsperson anzustellen. Von den befragten Unternehmen bildet nur ein Unternehmen Stu-

dierende aus. Andere zeigen zwar Interessen für das Anbieten von Praxisausbildungsplät-

zen, haben jedoch keine Kapazität dafür.  

9.4 Netzwerkmanagement 

Gemäss Rückmeldung der Unternehmen ist das Vertrauen der auftraggebenden sowie der 

involvierten Stellen und Personen grundlegend für die Existenz und die Wettbewerbsfähig-

keit der Unternehmen. Eine vertrauensvolle und transparente Zusammenarbeit mit der Kin-

des- und Erwachsenenschutzbehörde, aber auch mit anderen Behörden, Stellen und Institu-

tionen ist von grosser Bedeutung. Gemäss Erfahrung der Autorin können dadurch neue Auf-

träge generiert werden. Das Netzwerk kann auch dazu dienen, geeignete Mandatspersonen 

zu erkennen und allenfalls für das eigene Unternehmen zu rekrutieren. Die Pflege dieses 

Netzwerkes braucht jedoch Geduld und Zeit (Rosch, 2014, S. 28). Hierbei stellt das Internet 

mitsamt seinen sozialen Netzwerken ein grosses Potential dar. Es wird festgestellt, dass die 

Unternehmen teilweise auf sozialen Netzwerken wie Xing oder Linkedin aktiv sind. Wie viel 

Zeit für das Netzwerkmanagement investiert wird, und ob sich der Austausch auf Sozialen 

Medien auf die Unternehmen positiv auswirkt, konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht eruiert 

werden.  
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10 Checkliste: Kriterien für die Rekrutierung und Bindung von Fachbei-
standspersonen 

 

Diese Checkliste beinhaltet Kriterien der bisherigen Ausführungen zu den rechtlichen Vo-

raussetzungen für Fachbeistandspersonen (Kapitel 3.2.3), zum Anforderungsprofil (Kapitel 8) 

sowie zu den unternehmerischen Aspekten (Kapitel 9). Ziel dieser Checkliste ist es, Anhalts-

punkte für die Unternehmen zu entwickeln, welche Voraussetzungen seitens der Fachbei-

standspersonen erfüllt sein müssen. Andererseits beinhalt die Checkliste auch Gesichts-

punkte zu strukturellen und organisatorischen Fragestellungen, welche zum Ziel haben, die 

Rekrutierung und Bindung von Fachbeistandspersonen zu erleichtern.  

 

Rechtliche Voraussetzungen 

 Voraussetzungen gem. Art. 400 ZGB  

 Kantonale Bestimmungen (Einführungsgesetze / Verordnungen) 

 Leumundszeugnis und Referenzen 

 Betreibungs- und Strafregisterauszug 

 

Berufliche Qualifikationen 

 Abschluss einer Grundausbildung auf tertiärer Stufe (HFS, FH, Universität) in den 

Bereichen Soziale Arbeit, Recht, Psychologie, Sozialpsychologie, Pädagogik 

und/oder Abschluss eines CAS für die Führung von kindes- und/oder erwachsenen-

schutzrechtliche Mandaten 

 Spezifische Weiterbildungen  

 

Kompetenzprofil 

 Spezifische Fachkompetenz / Expertenwissen 

 Methodenkompetenz 

 Selbst- und Sozialkompetenz 

 Unternehmerische Fachkompetenz 

 

Anreize Anstellungsbedingungen 

 Flexible Anstellungsbedingungen (Stundenlohn, Festanstellung, Freelance, etc.) 

 Flexible und familienfreundliche Arbeitszeitmodelle / Anzahl Ferienwochen 

 Löhne am oberen Limit / Bonifikation 

 Versicherungsrelevante Aspekte (höhere Leistungen für berufliche Vorsorge etc.) 

 Verpflichtung zu Fort- und Weiterbildung 

 Mitgestaltung am Wandel des Unternehmens 



 
Checkliste: Kriterien für die Rekrutierung und Bindung von Fachbeistandspersonen 

│ 47 
 

 Ausstattung und Ort des Arbeitsplatzes / Anbieten von Home-Office 

 

Strukturelle Aspekte  

 Coaching von neu eingestellten Fachbeistandspersonen / Einarbeitungszeit 

 Interner Fachaustausch (Intervision) und Supervision 

 Stellenbeschrieb und Kompetenzregelung 

 Zweckmässige Software und Vorlagen 

 Transparente und sinnvolle Leitlinien und Abläufe  

 Minimaler Verwaltungsaufwand / Verhindern von hinderlichen Vorschriften 

 Zur Verfügung stellen von zeitlichen Ressourcen 

 Anbieten von Praxisausbildungsplätzen für Studierende der Sozialen Arbeit an 

Fachhochschulen  

 Netzwerkmanagement  

 Qualitätssicherungsinstrumente (Festlegung von Standards, Dokumentation, Rege-

lung Stellvertretung) 

 Administrative Unterstützung und klare Regelung der jeweiligen Kompetenzen 

 Förderung einer attraktiven Unternehmenskultur 
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11 Schlussfolgerungen 
 

In der Schlussfolgerung wird nochmals auf die eingangs aufgeführten Fragestellungen ein-

gegangen. Die massgebenden Kriterien der aus der Arbeit resultierenden Erkenntnisse wur-

den jeweils in den drei Checklisten zusammengefasst. Die Ausführungen zu den einzelnen 

Punkten in den Checklisten sind in den jeweiligen Kapiteln vorangegangen. Die Autorin 

möchte jedoch einzelne Aspekte der Ergebnisse in der Schlussfolgerung nochmals aufgrei-

fen. Als Gedankenstütze werden nochmals die Fragestellungen aufgeführt:  

 
 

- Welche rechtlichen Rahmenbedingungen müssen Unternehmen, welche externe 

Mandatsführung anbieten, berücksichtigen? 

- Welche Aspekte sind in einer Vereinbarung mit den auftraggebenden Stellen zu be-

achten?  

- Welche Kriterien sind bei der Rekrutierung von Fachbeistandspersonen aus Sicht der 

Unternehmung einzubeziehen? 

 

11.1 Rechtliche Rahmenbedingungen  

In Kapitel 4 wurde dargelegt, welche rechtlichen Aspekte Unternehmen beachten müssen 

und in Kapitel 5 wurden die wesentlichsten Kriterien in einer Checkliste zusammengefasst. 

Es hat sich herauskristallisiert, dass die rechtlichen Bestimmungen für die externe Mandats-

führung oft unklar ausfallen und somit unterschiedliche Handhabungen bestehen. Aus die-

sem Grund möchte die Autorin auf einzelne Punkte, welche ihr besonders wichtig erschei-

nen, nochmals näher eingehen.  

11.1.1 Kontrolle und Aufsicht 

Es wurde ersichtlich, dass die Unternehmen öffentliche Aufgaben übernehmen und somit an 

die Grundrechte gebunden sind. Zudem müssen die Pflichten bezogen auf die Mandatsfüh-

rung eingehalten werden. Obwohl die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden die Aufsicht 

über die Fachbeistandspersonen haben, kann das Auslagern von Mandaten an Fachbei-

standspersonen auch heikle Aspekte beinhalten. Kritische Stimmen sind der Meinung, dass 

öffentliche Aufgaben von besonders schützenswerten Personen nicht ausgelagert werden 

dürfen. Es stellt sich somit die Frage, ob bezüglich der externen Mandatsführung nicht ein 

engmaschigeres Kontrollinstrument eingeführt werden soll. Ein solches Instrument könnte 

beispielsweise sein, dass die Fachbeistandspersonen nicht wie im Normalfall alle zwei Jah-

re, sondern jedes Jahr einen Rechenschaftsbericht abgeben müssen.  
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11.1.2 Mandatsentschädigung 

Aufgrund der Ausführungen zur Mandatsentschädigung wurde ersichtlich, dass diesbezüg-

lich grosse Unklarheiten bestehen und die Unternehmen einheitlich angeben, dass die Fi-

nanzierung der Mandatsführung unbefriedigend ist. Hinzu kommen die unterschiedlichen 

kantonalen Bestimmungen, welche die Ausgangslage nicht wirklich vereinfachen. Eine Ände-

rung der kantonalen Verordnungen oder Einführungsgesetzte würde zwar Klarheit bringen, 

dies dauert jedoch erfahrungsgemäss einige Zeit. Aus diesem Grund empfiehlt die Autorin, 

unabhängig der kantonalen Richtlinien, eine Pauschale oder einen Stundenansatz in der 

Leistungsvereinbarung festzulegen. Vertragspartner bzw. Vertragspartnerinnen sind mehr-

heitlich die Gemeinden bzw. Sozialregionen, welche auch für die Finanzierung zuständig 

sind. Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden sind hingegen für die Festlegung der 

Entschädigung zuständig, welche jedoch unabhängig vom vereinbarten Tarif sein sollte. Die-

se Vereinbarung würde bedeuteten, dass die Gemeinden bzw. die Sozialregionen die Unter-

nehmen zu einem im Voraus zu bestimmenden Tarif, allenfalls mit der Festsetzung eines 

Kostendaches pro Jahr, für die Mandatsführung bezahlen. Bei entsprechender kantonaler 

Voraussetzung, kann die Gemeinde bzw. Sozialregion die Entschädigung der betroffenen 

Person nach der Berichtsperiode in Rechnung stellen. Diese Entschädigung soll jedoch un-

abhängig des vereinbarten Tarifes zwischen dem Unternehmen und der Gemeinde bzw. der 

Sozialregion sein.  

 

Diese Empfehlung beinhaltet eine klare und transparente Kostenregelung zwischen dem 

Unternehmen und den auftraggebenden Stellen. Zudem erhalten die Unternehmen ihre Ein-

nahmen nicht erst nach einer Berichtsperiode, sondern diese stellen monatlich oder quar-

talsweise ihre Aufwände in Rechnung. Ein von der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 

festzulegende Entschädigung wird der betroffenen Person in Rechnung gestellt und fliesst in 

die Kasse der Gemeinden bzw. Sozialregionen.  

11.1.3 Versicherungen / Steuern  

Es wurde ersichtlich, dass die Unternehmen zusätzliche, nicht obligatorische Versicherungen 

abschliessen sollten, um bei einem allfälligen Schaden- und/oder Haftungsfall geschützt zu 

sein. Die Mehrwertsteuerpflicht stellt einen Sonderfall dar, und eine klare und einheitliche 

Regelung bzw. Anwendung scheint es nicht zu geben. Auch die Rückmeldung des ESTV hat 

nicht zu einer vollständigen Klärung dieser Frage geführt. Aus diesem Grund empfiehlt die 

Autorin, eine individuelle und bedürfnisgerechte Abklärung bei den zuständigen Stellen 

und/oder Personen vorzunehmen. Wenn immer möglich sollte das Unternehmen auf eine 

schriftliche Rückmeldung bestehen, damit im Zweifelsfall darauf Bezug genommen werden 

kann. Zudem sollte die Pflicht oder die Befreiung der Mehrwertsteuer für die Mandatsent-
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schädigung umfassend mit dem ESTV geklärt und bereinigt werden, damit bei den Unter-

nehmen eine einheitliche Anwendung besteht.  

11.2 Leistungsvereinbarung 

Es gibt mehrere Gründe für das Verfassen einer Leistungsvereinbarung (vgl. Kapitel 6 und 

7). Einerseits führt die klare Vereinbarung zwischen den Vertragsparteien zu transparenten 

und zielführenden Rahmenbedingungen des Auftrages. Andererseits wurde ersichtlich, dass 

eine Leistungsvereinbarung vertrauensbildend sein kann. Insbesondere bei der externen 

Mandatsführung, bei welcher die rechtlichen Rahmenbedingungen teilweise unklar und aus-

legebedürftig sind, führt eine klare Vereinbarung zu mehr Transparenz. Hinzu kommt der 

Aspekt, dass die Mandatsführung eine öffentliche Aufgabe darstellt. Sollte diese öffentliche 

Aufgabe an Private ausgelagert werden, sollte dies immer mittels schriftlicher Vereinbarung 

erfolgen. Das komplexe Konstrukt der externen Mandatsführung, in welchem mehrere Per-

sonen und Stellen involviert sind, spricht zusätzlich für eine schriftliche Vereinbarung.  

Eine Leistungsvereinbarung soll jedoch nicht nur dem Schutz der Vertragsparteien dienen, 

sondern auch dem Schutz der betroffenen Personen. So soll sichergestellt werden, dass der 

Staat darauf achtet, wem die Aufgabe der Mandatsführung zugeteilt wird und dass gewisse 

Voraussetzungen an die Fachlichkeit und Professionalität eingehalten werden. Mittels schrift-

licher Leistungsvereinbarung kann sich das Unternehmen auch gegenüber Dritten auswei-

sen und legitimieren.  

 

Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse kommt die Autorin zum Schluss, dass in jedem ein-

zelnen Fall eine Leistungsvereinbarung abgeschlossen werden sollte.  

11.3 Fachbeistandspersonen 

Aufgrund der aktuellen Ausgangslagen kann davon ausgegangen werden, dass die Anforde-

rungen an die Mandatspersonen im Allgemeinen gestiegen sind, die „Fälle“ komplexer wer-

den, aber gleichzeitig von einer Ressourcenknappheit ausgegangen werden muss. Nur 

durch gut ausgebildete, motivierte und kompetente Fachbeistandspersonen kann das Pro-

dukt der Unternehmen, die professionelle Mandatsführung, gewährleistet werden. Dies be-

deutet, dass ohne fachlich kompetente Fachbeistandspersonen die Unternehmen keine Auf-

träge mehr erhalten würden. Im Kapitel 3 wurde u.a. die aktuelle Situation der Fachbei-

standspersonen in den Unternehmen betrachtet. Es hat sich herausgestellt, dass die Unter-

nehmen einerseits gut qualifizierte Fachbeistandspersonen angestellt haben, welche bereits 

langjährige Berufserfahrung aufweisen. Andererseits spüren die Unternehmen gleichzeitig 

den Mangel an Fachkräften und Probleme bei der Rekrutierung geeigneter Fachbeistands-

personen. Es wurde ersichtlich, dass nicht nur die Unternehmen selber mit dem Fachkräfte-

mangel zu kämpfen haben, sondern auch die Gemeinden bzw. Sozialregionen davon betrof-

fen sind. Dementsprechend kann davon ausgegangen werden, dass die Unternehmen auf-
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grund ihrer strukturellen Bedingungen mitarbeiterfreundliche Arbeitsbedingungen anbieten 

können, welche teilweise in Gemeinden bzw. Sozialregionen nicht möglich sind (z.B. Home-

Office, flexible Arbeitszeiten etc.). Andererseits bieten jedoch die Gemeinden bzw. Sozialre-

gionen Sicherheit bezogen auf den Arbeitsplatz und das Einkommen.  

Die Anforderungen an die Fachbeistandspersonen, welche ebenfalls spezifische Fachkennt-

nisse in unternehmerischen Aspekten benötigen, sind als hoch zu beurteilen. Zudem schei-

nen die Fachbeistandspersonen exponierter zu sein, und diese müssen mit einem grösseren 

Begründungsdruck umgehen können und jeweils hohe Arbeitsqualität liefern. Es hat sich 

gezeigt, dass Unternehmen Rahmenbedingungen schaffen können, welche gut ausgebildete 

Fachbeistandspersonen „anzieht“. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Unter-

nehmen aufgrund der teilweise langjährigen Anstellungen ihrer Fachbeistandspersonen be-

reits Instrumente zur Bindung anwenden und die Arbeitsbedingungen attraktiv gestalten. 

Trotz gewisser Vorteile gegenüber den Gemeinden bzw. Sozialregionen sollen die Unter-

nehmen auch weiterhin in ihre Fachbeistandspersonen sowie in die Unternehmenskultur 

investieren, wie beispielsweise in die Finanzierung von Fort- und Weiterbildungen.  

 

Aufgrund der Ergebnisse hat sich herauskristallisiert, dass bezogen auf die Ausbildung von 

Beistandspersonen keine gesetzlichen Grundlagen bestehen. Solche Voraussetzungen sind 

jedoch notwendig, um einerseits über das benötigte Kompetenzrepertoire zu verfügen und 

andererseits, um die Verantwortung im Zusammenhang mit der Mandatsführung wahrneh-

men zu können. Gemäss Einschätzung der Autorin würden gesetzliche Vorgaben bezogen 

auf die Ausbildung und Erfahrung der Beistandspersonen die Qualität der Mandatsführung 

sowie die Fachlichkeit der Mandatspersonen (mit Ausnahme der privaten Mandatsträger und 

Mandatsträgerinnen) erhöhen. Die erwähnten Kompetenzbereiche sowie das individuelle 

Wissen bezogen auf die Mandatsführung können nur durch spezifische Aus- und Weiterbil-

dung angeeignet werden. Hinzu kommt der Aspekt der betroffenen Personen. Diese haben 

gemäss Meinung der Autorin das Recht von einer professionellen Mandatsperson betreut, 

begleitet und vertreten zu werden.  

 

Aufgrund der Erkenntnisse aus den Rückmeldungen zur Arbeitsweise der Unternehmen und 

aus eigener Erfahrung der Autorin, kann die Hypothese gestellt werden, dass die Betreuung 

und Beratung durch Fachbeistandspersonen mehrheitlich intensiver und umfassender ist, als 

diejenige durch die Berufsbeistände und Berufsbeiständinnen. Dies, weil die Fachbeistands-

personen mehr Zeit investieren und gleichzeitig weniger Mandate führen. Somit besteht je-

doch die Gefahr, dass eine Zwei-Klassen-Führung in der Mandatsführung besteht und dieje-

nigen Personen auf Gemeinden bzw. Sozialregionen aufgrund von Zeit- und Ressourcen-

knappheit weniger intensiv betreut werden. Grundsätzlich ist eine umfangreichere Betreuung 
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für komplexe Mandate aus Sicht der Autorin zu befürworten. Gemäss Einschätzung der Au-

torin soll die externe Mandatsführung durch professionelle Fachbeistandspersonen dement-

sprechend als eine Ergänzung zu den Berufsbeiständinnen und Berufsbeiständen, sowie 

den privaten Mandatspersonen darstellen. In einigen Fällen kann es sehr wohl verhältnis-

mässig sein, das Mandat auszulagern. Aufgrund der grossen Fluktuation bei den Berufsbei-

ständinnen und Berufsbeiständen kann eine Fachbeistandsperson meist eine längerfristige 

Begleitung anbieten und auch noch zuständig sein, wenn die Person die Zuständigkeit der 

Gemeinde bzw. der Sozialregion verlässt. Da in komplexen Mandaten insbesondere das 

Vertrauensverhältnis zur betroffenen Person eine grosse Rolle zukommt, kann eine länger-

fristige Ausrichtung einen positiven Aspekt darstellen. 

11.4 Empfehlungen  

Aufgrund der Erkenntnisse aus der Bearbeitung der Fragestellungen hat die Autorin fünf 

Empfehlungen formuliert:  

 

• Gesetzliche Verankerung der Anforderungen an die Fachbeistandspersonen 

(berufliche Qualifikationen, Anforderungsprofil) 

Gemäss Einschätzung der Autorin würde eine gesetzliche Verankerung der Voraussetzun-

gen für Berufs- und Fachbeistandspersonen die Fachlichkeit und Professionalität in der 

Mandatsführung erhöhen. Es hat sich zudem gezeigt, dass die Zufriedenheit der Mandats-

personen, welche eine höhere Ausbildung haben, höher ausfällt. Diese Empfehlung beruht 

auf den zusammengetragenen Kriterien für die gesetzliche Verankerung der Anforderungen, 

welche im Kapitel 11.3 aufgeführt werden.  

 

• Klare und einheitliche gesetzliche Regelungen für die externe Mandatsführung 

durch Fachbeistandspersonen  

Mehrmals wurde in der Arbeit festgestellt, dass teilweise unklare und uneinheitliche Rege-

lungen bezogen auf die externe Mandatsführung bestehen. Erschwerend hierbei sind sicher-

lich die unterschiedlichen kantonalen Strukturen und Gesetzgebungen bezogen auf die 

Mandatsführung. Es wurde ersichtlich, dass die unklaren Rahmenbedingungen hinderliche 

Faktoren für die Unternehmen und somit für die professionelle Mandatsführung darstellen. 

Diese Empfehlung beruht aus den Erkenntnissen aus der Arbeit, welche im Kapitel 11.1. 

zusammenfassend beschrieben werden.  

 

• Externe Mandatsführung nicht als Normalfall, sondern als Ergänzung für Spezi-

almandate 

Es stellt sich aufgrund der Auswertung aus den Rückmeldungen der Unternehmen die Fra-

ge, ob die externe Mandatsführung, bezogen auf die Aspekte Aufwand und Ertrag sowie der 



 
Schlussfolgerungen 

│ 53 
 

grossen Verantwortung mit gleichzeitiger rechtlicher Unsicherheit, für die Unternehmen 

überhaupt gewinnbringend ist. Es hat sich gezeigt, dass alle Unternehmen noch andere 

Dienstleistungen anbieten und so eine „Quersubventionierung“ innerhalb der Unternehmen 

stattfindet. Bezogen auf die Lehre und die Praxis kann – auch zukünftig – davon ausgegan-

gen werden, dass Mandate mehrheitlich entweder von Berufsbeistands- oder Privatpersonen 

geführt werden. Gemäss Einschätzung der Autorin soll die externe Mandatsführung wie vom 

Gesetzgeber formuliert, nicht der Normalfall sein. Es macht jedoch durchaus Sinn, dass eini-

ge bestimmte Mandate an Fachbeistandspersonen ausgelagert werden können. Überlegun-

gen dazu wurden im Kapitel 11.3. formuliert.  

 

• Klärung des Auftrages und dessen Rahmenbedingungen im Voraus mittels 

Leistungsvereinbarung zwischen den Unternehmen und den auftraggebenden 

Stellen 

Aus den Ausführungen im Kapitel 6, welche sich mit Aspekten der Leistungsvereinbarung 

beschäftigt haben, wurde deutlich, dass eine Leistungsvereinbarung für die beteiligten Ver-

tragsparteien nur Vorteile bringt. Aspekte, welche eine solche Leistungsvereinbarung bein-

halten sollten, wurden im Kapitel 7 in einer Checkliste zusammengefasst. Nebst den Formu-

lierungen von Rechten und Pflichten der Vertragsparteien bietet die Leistungsvereinbarung 

zudem den betroffenen Personen einen Schutz. Zusammenfassende Ergebnisse, welche die 

Empfehlung stützen, finden sich in Kapitel 11.2.  

 

• Nutzung der Synergien zwischen den Unternehmen in verschiedenen Bereichen 

Aus den Rückmeldungen der Befragungen hat sich herauskristallisiert, dass alle Unterneh-

men mit den gleichen Fragen, Herausforderungen und Unklarheiten konfrontiert werden. 

Dies bedeutet, dass jedes einzelne Unternehmen – und sei es noch so klein – jeweils eigene 

Recherchen und Abklärungen treffen muss, um sich Klarheit zu verschaffen (z.B. Mehrwert-

steuerpflicht). Es stellt sich der Autorin aus diesem Grund die Frage, ob die Unternehmen, 

bezogen auf diese Unklarheiten, nicht gemeinsame Synergien nutzen könnten.  

Gemeinsame Synergien schaffen könnten die Unternehmen beispielsweise auch in der 

Mandatsführung selber. So könnten die Fachbeistandspersonen die Stellvertretungsregelun-

gen untereinander vereinbaren oder Aufträge und Auslastung untereinander ausgleichen.  

Ebenfalls bezogen auf die administrativen Aufgaben, den Telefondienst, die Öffentlichkeits-

arbeit, die Anschaffung von Software (Buchhaltung, Archiv, Aktennotizen, Vorlagen, etc.) 

sieht die Autorin den Vorteil einer Zusammenarbeit der unterschiedlichen Unternehmen.  

Damit Gesetzesänderungen zu Gunsten der Unternehmen durchgesetzt werden können, 

müssten die Unternehmen politisch aktiv werden und Netzwerkarbeit betreiben. Hilfreich da-
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bei könnte auch eine Gründung eines Verbandes sein, um die gemeinsamen Anliegen der 

breiten Öffentlichkeit und der politischen Träger zu kommunizieren.  
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12 Reflexion 
 

Bei der Bearbeitung dieser Arbeit ist der Autorin aufgefallen, dass das behandelte Thema 

unterschiedliche und vielfältige Facetten aufweist. Nicht nur die rechtlichen Bedingungen 

müssen berücksichtigt werden, sondern auch organisatorische, strukturelle, gesellschaftliche 

und ethische Fragestellungen werden aufgeworfen. Die Autorin musste sich aus diesem 

Grund während der Bearbeitung immer wieder dem Fokus der Arbeit bewusst werden und 

diesbezügliche Einschränkungen vornehmen. Es wird dabei dem Leser und der Leserin auf-

fallen, dass die Autorin unterschiedliche Aspekte angedeutet hat, welche jedoch aufgrund 

der Eingrenzung durch die Fragestellungen nicht weiter ausgeführt werden konnten.  

 

Gemäss Einschätzung der Autorin widerspiegeln diese Thematik den Wandel der Sozialen 

Arbeit. Die Soziale Arbeit wird komplexer und vielschichtiger. Aus systemischer Sicht müs-

sen gesellschaftliche, psychosoziale und ökologische Betrachtungsweisen einbezogen wer-

den. Ein weiterer, nach Meinung der Autorin, zentraler Aspekt wirft der ökonomische Blick-

winkel auf. Darf Soziale Arbeit finanziell gewinnbringend sein? Darf eine Konkurrenz beste-

hen? Dürfen Qualitätskriterien eingeführt werden, und was heisst das für die betroffenen 

Personen?  

Spitz formuliert: Darf Soziale Arbeit unternehmerisch sein?  

Eine Beantwortung dieser Fragen stellt nicht Inhalt dieser Arbeit dar. Die Unternehmen, wel-

che externe Mandatsführung anbieten, bewegen sich jedoch gewissermassen in verschiede-

nen Welten und haben den Versuch gewagt, Soziale Arbeit mit unternehmerischem Handeln 

zu vereinen und sozusagen eine Lücke im Versorgersystem zu schliessen. Trotz den rechtli-

chen Unsicherheiten, den grossen Widerständen sowie den Rückschlägen gibt der Erfolg 

den innovativen Unternehmern und Unternehmerinnen Recht und zeigt als Beispiel auf, dass 

Soziale Arbeit mit unternehmerischem Ansatz vereint werden kann und zur Entlastung des 

Systems beiträgt.  
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Anhang 14.1 

 

Fragebogen 

• Wie viele Mandate führen Sie und welche Art von Mandaten sind dies (be-

sonders komplexe, besonders einfache, mit Liegenschaft, viel Vermögen, 

Kindesschutz etc.)?  

• Besteht ein schriftlicher Vertrag mit den auftraggebenden Stellen (KESB o-

der Gemeinden) und falls ja, welche Aspekte werden darin geregelt (z.B. 

Entschädigung, Aufwand, MwSt., Haftung)? 

• Welche Voraussetzungen (z.B. Ausbildung, Weiterbildung, Erfahrung) müs-

sen Mandatspersonen, welche bei Ihnen angestellt sind, mitbringen, damit 

diese Mandate führen können? 

• Welche Vor- und Nachteile (z.B. Lohn, Ressourcen, Home-Office, Intervisi-

on, Supervision, flexible Arbeitszeiten, etc.) haben Sie Ihrer Meinung nach 

gegenüber den Sozialdiensten für die Rekrutierung von Fachpersonal? 

• Welche Herausforderungen stellen sich für Ihr Unternehmen bezogen auf die 

externe Mandatsführung (z.B. Aufwand vs. Ertrag, rechtliche Unklarheiten, 

keine Nachfrage, Konkurrenz, etc.)? 
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Anhang 14.2 

 

Gesprächsnotiz mit Herrn R, Geschäftsleiter der Firma B vom 09.05.2017 

Wie viele Mandate führen Sie und welche Art von Mandaten sind dies (besonders 

komplexe, besonders einfache, mit Liegenschaft, viel Vermögen, Kindesschutz 

etc.)?  

50-100 Fälle. Anfangs seien diese sehr komplex. Ziel sei es, dass diese dann einfa-

cher werden und wieder an die Sozialdienste zurückgegeben werden können. Kom-

plex bedeutet: Liegenschaften vorhanden, Mehrfachproblematiken, vieles auspro-

biert und nichts genützt, negative Erfahrungen mit Behörden, Hausverbot, etc. An-

fangs müsse viel Zeit investiert werden, da hätten die Sozialdienste oft keine Zeit 

dafür.  

Besteht ein schriftlicher Vertrag mit den auftraggebenden Stellen (KESB oder Ge-

meinden) und falls ja, welche Aspekte werden darin geregelt (z.B. Entschädigung, 

Aufwand, MwSt., Haftung)? 

Teilweise, es wird ein Vertrag zugestellt! Anfangs wurden die Mandate auf Vertrau-

ensbasis übernommen. Aufgrund Komplexität und unterschiedliche Auftraggeber 

werden zukünftig mit allen Leistungsvereinbarungen vereinbart.  

Welche Voraussetzungen (z.B. Ausbildung, Weiterbildung, Erfahrung) müssen 

Mandatspersonen, welche bei Ihnen angestellt sind, mitbringen, damit diese Manda-

te führen können? 

Diplom als SozialarbeiterIn FH und mehrjährige Berufserfahrung, von Vorteil sind 

Weiterbildung in diesem Bereich. Motiviert für die Arbeit, Bereitschaft, mit schwieri-

gen Personen zusammen zu arbeiten, Geschäftsführer kennt die Mitarbeitenden 

bereits vorher und weiss, ob es passt oder nicht. Es werden somit keine Stellen 

ausgeschrieben sondern aus Netzwerk ausgewählt. Gut ist, wenn Sozialarbeitende 

sich ebenfalls mit unternehmerischen Themen auseinandersetzten wollen und so 

gemeinsam den Wandel des Unternehmens gestalten können.  

Welche Vor- und Nachteile (z.B. Lohn, Ressourcen, Home-Office, Intervision, Su-

pervision, flexible Arbeitszeiten, etc.) haben Sie Ihrer Meinung nach gegenüber den 

Sozialdiensten für die Rekrutierung von Fachpersonal? 

Vorteile: spannendes und breites Aufgabengebiet, viel Eigeninitiative und Selbstän-

digkeit, mehr Zeit als auf Sozialdienst, Wahl ob Mandat übernommen wird oder 

nicht, flexible und eigenständige Arbeitsweise und –zeiten.  

Nachteile: Unternehmerisches Denken muss vorhanden sein, weniger klare Rah-

menbedingungen. 
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Welche Herausforderungen stellen sich für Ihr Unternehmen bezogen auf die exter-

ne Mandatsführung (z.B. Aufwand vs. Ertrag, rechtliche Unklarheiten, keine Nach-

frage, Konkurrenz, etc.)? 

Mandatsperson sehr im Fokus, die Voraussetzungen, welche die Auftraggebenden 

geben, sind sehr unterschiedlich betr. Rechnungsablage, Kostendach, finanzielle 

Ressourcen, Zeit, Inhalt der Arbeit, Rechenschaftsbericht, etc., oft wird nicht ver-

standen, dass komplexe Mandate mehr Zeit beanspruchen und sind nicht bereit, 

dies zu bezahlen, viel administrativer Aufwand, kantonale Gesetze stimmen nicht 

überein und somit je nach Kanton unterschiedliche Handhabung, allgemein sind die 

rechtlichen Bedingungen bezogen auf die Mandatsentschädigung unklar, was zu 

grossen Problemen führt, Aufwand und Ertrag der Mandate stimmt nicht, Unterneh-

men muss quersubventioniert werden durch andere Dienstleistungen wie Springe-

reinsätze etc. GL kann sich vorstellen, dass das ausschliessliche Anbieten von 

Mandaten nicht gewinnbringend ist, gut wäre eine Aufteilung 1 zu 3, langfristig sind 

Mandate zu teuer, Unternehmen führt Mandate auch aus dem Grund, da diese Stu-

dierende ausbilden und somit die Studierenden einen Einblick in die Mandatsfüh-

rung haben können, was sehr sinnvoll für die weitere Beschäftigung ist, Aktenauf-

bewahrungspflicht schwierig umzusetzen für Unternehmen da Platzprobleme, die 

Kosten für Investieren in Klientensoftware unverhältnismässig. 
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Anhang 14.3 

 

Gesprächsnotiz mit Herrn P, Geschäftsleiter der Firma F vom 09.05.2017 

Wie viele Mandate führen Sie und welche Art von Mandaten sind dies (besonders 

komplexe, besonders einfache, mit Liegenschaft, viel Vermögen, Kindesschutz 

etc.)? 

8-10 Kinder und Erwachsene. Aufträge nur von einem Auftraggeber. Dieser fragt an, 

wenn Mandatsdienst ausgelastet ist, 2-3 von den Mandaten besonders komplexe 

Kindesschutzmandate, Auswahl der Auslagerung fällt die Sozialregion 

Besteht ein schriftlicher Vertrag mit den auftraggebenden Stellen (KESB oder Ge-

meinden) und falls ja, welche Aspekte werden darin geregelt (z.B. Entschädigung, 

Aufwand, MwSt., Haftung)? 

Nein, auf Vertrauensbasis. Es wurde jedoch jeweils ein Kostendach mit dem Auf-

traggeber vereinbart. MWST-Pflicht ist in Abklärung 

Welche Voraussetzungen (z.B. Ausbildung, Weiterbildung, Erfahrung) müssen 

Mandatspersonen, welche bei Ihnen angestellt sind, mitbringen, damit diese Manda-

te führen können? 

Sozialarbeit/Sozialpädagogik-Ausbildung, bei wenig Erfahrung werden die SA ge-

coacht, Berufserfahrung, bei zukünftigen Anstellung FH-Diplom notwendig, Weiter-

bildung CAS oder motiviert, diese zu machen 

Welche Vor- und Nachteile (z.B. Lohn, Ressourcen, Home-Office, Intervision, Su-

pervision, flexible Arbeitszeiten, etc.) haben Sie Ihrer Meinung nach gegenüber den 

Sozialdiensten für die Rekrutierung von Fachpersonal? 

Vorteile: nicht nur Mandatsführung sondern auch Einsatz in anderen Bereichen und 

somit ein breiteres Spektrum, Stresslevel weniger hoch, Querverbindung zu ande-

ren Dienstleistungen und somit eine gewisse „Interdisziplinarität“ 

Nachteil: Keine Rechtsabteilung oder andere unterstützende Bereiche, Einzelkämp-

fer, Gemeinde hat mehr Verlässlichkeit in der Anstellung, bei Unternehmen dauern-

de Veränderung, Gemeinde ist sicherer Arbeitsplatz, viele Herausforderungen der 

rechtlichen Situation (MWST, Haftung), internes Controlling schwierig, Mandate 

„rentieren“ finanziell nicht, 

Welche Herausforderungen stellen sich für Ihr Unternehmen bezogen auf die exter-

ne Mandatsführung (z.B. Aufwand vs. Ertrag, rechtliche Unklarheiten, keine Nach-

frage, Konkurrenz, etc.)? 

Aufwand und Ertrag in keinem Verhältnis. Unternehme ist nicht daran interessiert, 

mehr als 10 Mandate zu haben, da diese nicht rentieren, viel administrativer Auf-

wand und Verantwortung, Stellvertretungen oft schwierig, Anschaffung von entspre-
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chender Software für die Mandate (Buchhaltung, Aktennotizen). Hauptdienstleistung 

sind SPF, Abklärungen und Wohncoaching. Es wird aktuell diskutiert, ob Mandate 

wieder an die Gemeinde zurückgegeben werden.  
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Anhang 14.4 

 

Gesprächsnotiz mit Herrn B., Geschäftsführer von A vom 24.04.2017 

Das Unternehmen führt total 171 Mandate, davon 104 im Kindesschutz. Ebenfalls 

führen sie Abklärungen im Kindes- und Erwachsenenschutzbereich, Kurzberatun-

gen im Kindesschutz und machen Pflegekinderberichte.  

Gemäss Herrn B. führt das Unternehmen besonders komplexe Fälle (mit Liegen-

schaften und viel Vermögen) im Raum Baselland, Solothurn, Aarau und Zofingen. 

Es besteht ein Leistungsauftrag mit den jeweiligen Gemeinden. Für die Kindes-

schutzmandate erhalten sie eine Pauschale. Sie erhalten die Mandate, wenn der 

Sozialdienst intern überlastet, überfordert oder die Person nicht geeignet sei. Anfra-

gen kommen von Seiten KESB/FG oder den Gemeinden selber. Die Entschädigung 

richtet sich nach dem Ansatz von der Firma A und nicht nach kantonalen Gebühren 

oder Entschädigungen. Dies sei Aushandlungssache und je nach Auftraggeber bzw. 

Auftraggeberin auch individuell.  

Ihre Mitarbeitenden haben einen FH-Abschluss in Soziale Arbeit oder Sozialpäda-

gogik / Erfahrung mind. 2 Jahre als Berufsbeistand oder im Bereich gearbeitet / es 

werden einzelne Personen ohne Erfahrung angestellt. Diese werden jedoch engma-

schig eingearbeitet. Sie hätten keine Studierenden. Sie würden auch immer Auszug 

aus dem Betreibungs- und Strafregister sowie Referenzen einholen.  

Löhne orientiert sich am oberen Limit / eigenständiges Arbeiten / Möglichkeit Home-

Office (Cloudzugang) / hohe Flexibilität / individuelle Verträge (nach Stundenlohn, 

nach Aufwand), kann auch sagen, wenn er Fälle nicht übernehmen wolle, flache 

Hierarchie, viel Eigenverantwortung 

Nachteile: Zeitdruck, effizientes Schaffen, steht als Beistand mehr im Fokus, wenn 

etwas schief läuft / wirst Beurteilt nach Fähigkeiten im positiven wie auch im negativ 

/ bist exponiert / Herr B hat mit gleichen Probleme zu kämpfen betr. Suchen nach 

Fachkräften wie alle anderen / seine Angestellten bleiben jedoch relativ lange Zeit  

Aufwand für Mandatsführung in keinem Verhältnis zum Ertrag / Fragen zu Schaden 

/ Haftungssachen / Aushandeln und Führen immer Rechtlich nicht viel geregelt, Auf-

tragsschwankungen, viel Aufträge wenig Leute, Konkurrenz sind vor allem die Ein-

zelpersonen, welche Mandatsführung anbieten (tiefere Preise), sein Unternehmen 

sei hochspezialisiert und habe eine hohe Qualität / sie können Kindesschutzmanda-

te – auch komplexe – führen und haben Erfahrung / ebenfalls grosses Interesse und 

Motivation 

Quersubvention der Unternehmung durch Anbieten von Weiterbildungen etc. Man-

datsführung alleine sei nicht einmal kostenneutral. 
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Anhang 14.5 

 

Gesprächsnotiz mit Herrn F., Geschäftsleiter der Firma D vom 03.05.2017 

Wie viele Mandate führen Sie und welche Art von Mandaten sind dies (besonders 

komplexe, besonders einfache, mit Liegenschaft, viel Vermögen, Kindesschutz 

etc.)?  

Die Firma S führt einen gewissen Stock an Mandate (max. 100). Dies sind langjäh-

rige Mandate. Insgesamt sind es 3 Personen, welche die Mandate führen. Oft sind 

dies hochkomplexe Mandate mit Aufgaben wie z.B. Geschäftsauflösungen, Liegen-

schaft, viel Vermögen, hochstrittige Besuchsrechte, etc. Nebst Mandaten bietet das 

Unternehmen noch diverse andere Dienstleistungen an wie z.B. Vermittlung von 

Berufsbeiständen, Durchführung von Liegenschaftsverkäufen (von verbeiständeten 

Personen), Coaching, Familienstellen, Beratung für Personen, welche sich selb-

ständig machen wollen, Publikationen.  

Besteht ein schriftlicher Vertrag mit den auftraggebenden Stellen (KESB oder Ge-

meinden) und falls ja, welche Aspekte werden darin geregelt (z.B. Entschädigung, 

Aufwand, MwSt., Haftung)? 

Für die Mandatsführung werden keine schriftlichen Verträge vereinbart. Die Abma-

chungen basieren auf Vertrauen und langjährige Zusammenarbeit. Er sei gut ver-

netzt und kenne alle KESB, er suche regelmässig den direkten Austausch. Bis jetzt 

ist es zu keinen Schwierigkeiten gekommen. Gemeinden sind bereit mehr zu bezah-

len, wenn es sich um komplexe Mandate handelt.  

Welche Voraussetzungen (z.B. Ausbildung, Weiterbildung, Erfahrung) müssen 

Mandatspersonen, welche bei Ihnen angestellt sind, mitbringen, damit diese Manda-

te führen können? 

Diplom ist unwesentlich, wichtig ist mehr die Erfahrung (mind. 1 Jahr), Es hat aktuell 

viele Anfragen von Sozialdiensten jedoch wenig Fachpersonal, aus diesem Grund 

bittet das Unternehmen Kurzausbildungen für Quereinsteiger an.  

Welche Vor- und Nachteile (z.B. Lohn, Ressourcen, Home-Office, Intervision, Su-

pervision, flexible Arbeitszeiten, etc.) haben Sie Ihrer Meinung nach gegenüber den 

Sozialdiensten für die Rekrutierung von Fachpersonal? 

Vorteile: Fallbelastung ist weniger vorhanden, Gemeinden zahlen mehr, dafür sind 

Fälle besser betreut,  

Nachteile: One-Man-Show, viele Bemühungen für Vernetzung, Zugang zu aktuellen 

Fachinfos ist erschwert, Fachaustausch fehlt. 
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Welche Herausforderungen stellen sich für Ihr Unternehmen bezogen auf die exter-

ne Mandatsführung (z.B. Aufwand vs. Ertrag, rechtliche Unklarheiten, keine Nach-

frage, Konkurrenz, etc.)? 

Wenn jemand ganz neu startet und niemanden kennt, ist es sehr schwierig, an 

Mandate zu kommen. Das Netzwerk ist grundlegend in diesem Bereich. Das Netz-

werk muss gepflegt werden. Rechtliche Bedingungen wie z.B. die festgelegte Man-

datsentschädigung sind störend. Missbrauchsgefahr und Aufsicht der Unternehmen 

schwierig (mehr Stunden aufschreiben). Idee wäre, dass z.B. ein Verband für solche 

Unternehmen gegründet wird um Richtlinien festzulegen, mit Konkurrenz zusam-

menarbeiten. Verband Zusammenschluss der Unternehmen, schade, freundschaftli-

cher Verband selbständig machen, die Mandate sind aufwendig und teilweise auch 

emotional, hohe Identifikation mit dem Unternehmen, 2-Klassengesellschaft der 

verbeiständeten Personen, da die Unternehmen eine umfassendere Betreuung ge-

währleisten als die Sozialdienste. Verschiedene Standbeine sind wichtig wegen den 

Auftragsschwankungen. Es gab schon Haftungsfälle, es muss hier immer gut abge-

wogen werden ob an Gericht gelang oder Geld bezahlt werden soll. Gemäss dem 

Revisor ist Mandatsführung nicht MWSt-pflichtig.  
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Anhang 14.6 

 

E-Mail von Herrn B., Geschäftsleiter der Firma C vom 21.04.2017 

Guten Tag Frau Ackermann 

Danke für Ihre Anfrage. Es ist nicht die erste Umfrage und ich sehe Ihren Bedarf, 

aber es ist wohl trotzdem die letzte Umfrage, an der ich teilnehme. Der Aufwand 

dafür ist einfach zu gross ohne dass es mir etwas bringen würde. Ihre Fragen kann 

ich deshalb nur kurz beantworten: 

• Ich führe über 80 Mandate, KS und ES, mit allen möglichen Aufgaben gem. 

Art. 393, 394, 395 ZGB 

• Die Dienste sind überlastet oder haben Mandate, für die sie nicht die richtige 

Person am Start haben. Wir führen alle Mandate. 

• Entschädigung wird vertraglich geregelt, oftmals mit Kostendach inkl. MwSt. 

Haftung ist kein Thema, da Staatshaftung gilt (ausser bei Fahrlässigkeit).  

• Die Verträge sind nicht einsehbar, werden aber entsprechend OR abgefasst, 

das ist Sache der Anbieter. 

• Sozialarbeit, Psychologie oder Soziologie plus CAS Mandatsführung (oder 

ähnliche Abschlüsse, auch Recht). 

• Für die Rekrutierung hilft Verdruss, bei einer Gemeinde oder reg. Sozial-

dienst angestellt zu sein. Wir bieten Home Office, selbständige Arbeitszeiten, 

sehr gute Entlöhnung.  

• Probleme sind v.a., dass für die Mandatsführung CHF 80.00 empfohlen wer-

den oder kantonale Entschädigungsrichtlinien, die ebenfalls CHF 80.00 oder 

CHF 90.00 vorsehen, womit man keine Infrastruktur und Backoffice finanzie-

ren kann. Ohne das geht es aber nicht, da wir für die Berichte und Rechnun-

gen hohe Anforderungen zu erfüllen haben und dafür eine Buchhaltung und 

die entsprechende Software benötigen (Aufwand und Ertrag). Ausserdem 

kann es sein, dass wir für unsere Dienstleistung erst bezahlt werden, wenn 

die Berichte und Rechnungen genehmigt sind, was dauern kann (in Fällen, 

in denen man keinen Vertrag mit einer Gemeinde hat, sondern aufgrund des 

Berichts entschädigt wird). Jeder Handwerker stellt CHF 130.00 bis 160.00 

in Rechnung. Für unsere herausfordernde, manchmal einschneidende und 

deshalb verantwortungsvolle Aufgabe will man uns aber keine angemessene 

Entschädigung zahlen. 

• Die Gemeinden machen keine Vollkostenrechnung und geben auf Kosten 

der Steuerzahler zu viel Geld für polyvalente Sozialdienste aus.  
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Anhang 14.7 

 

E-Mail von Frau W., Geschäftsleiterin der Firma E vom 21.04.2017 

Sehr geehrte Frau Ackermann 

Gerne beantworte ich Ihre Fragen. 

• Wir führen zwischen 10 und 20 Begleitungs- und Vertretungsbeistandschaf-

ten von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. 

• Es sind hauptsächlich Personen mit Migrationshintergrund. Unser Team ver-

fügt über sehr gute kulturelle und sprachliche Kenntnisse der Herkunftsge-

biete der Mündel.  

• Bei den Mündeln handelt es sich oft um Personen aus der Türkei (oft Kur-

den, Folteropfer, traumatisiert) oder dem Kosowo. 

• Ja, der Grund für die Auslagerung liegt in der Spezialisierung. Diese Perso-

nen können von Schweizer Sozialarbeitern oft nicht adäquat betreut werden, 

weil viel Hintergrundwissen fehlt und auch die Sprachbarriere ein Hindernis 

darstellt, um das nötige Vertrauen aufzubauen. 

• Wir haben Verträge mit den zuständigen Sozialregionen. Das Mandat wurde 

jeweils über KESB verfügt. Entschädigt werden wir von den zuständigen So-

zialdiensten. In den Verträgen wird die Art der Beistandschaft, das Honorar, 

die spezifischen Themen, in welchen die Person Unterstützung braucht, so-

wie der Umfang, geregelt. Mandate von Sozialdiensten sind nicht MwSt 

pflichtig.  

• Personen, die bei uns Mandate führen: (MW, Migrationsfachfrau für Tür-

kisch, Dolmetscherin, Case Managerin mit langjähriger Erfahrung im Führen 

von Mandaten und RF, Case Manager, Sozialversicherungsfachmann). 

• Da unsere Mitarbeiter (Coach, Dozenten), sehr frei und autonom arbeiten 

können, haben sie nur Vorteile. 

• Wir machen die Erfahrung, dass unser Angebot, welches sehr spezifisch ist, 

sehr gut ankommt und auch gut gebucht wird. 

• Wir möchten im Bereich Beistandschaften nicht mit externem Personal arbei-

ten, führen die Mandate alle selber.  

• Sie sind deshalb von der Anzahl her begrenzt (Qualität vor Quantität). 
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Anhang 14.8 

 

Gesprächsnotiz Herr Z., Kantonale Steuerbehörde vom 04.05.2017  

Bei Gewährung von Steuerbefreiung sind die Steuerbehörden sehr zurückhaltend 

bei GmbH‘ s oder AG’s. Bei Einzelfirmen ist eine solche Steuerbefreiung ausge-

schlossen, da diese keine juristische Person darstellt. Es gibt Unternehmen, welche 

aufgrund der hoheitlichen Aufgaben steuerbefreit sind. Dies jedoch sind Ausnah-

men. Das Steueramt geht davon aus, dass bei der Entschädigung für die Mandats-

führung Gewinne erzielt werden und die Unternehmen von den Einnahmen „leben“. 

Aus diesem Grund würde dies gegen eine Steuerbefreiung sprechen. Dem Steuer-

amt sind keine entsprechenden Anfragen solcher Unternehmen oder Ausnahmen 

bekannt. Die Steuerbefreiung müsste im Einzelfall geklärt werden auf konkrete An-

frage bei der zuständigen Steuerbehörde. 
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Anhang 14.9 

 

E-Mail von Herrn T., Fachspezialist MWST, Eidgenössische Steuerverwaltung 

ESTV vom 19.04.2017 

Sehr geehrte Frau Ackermann 

Wir beziehen uns auf ihre E-Mail vom 3. April 2017 und das Telefongespräch mit 

dem Unterzeichner vom 7. April 2017. In Zusammenfassung des erwähnten Tele-

fongesprächs teilen wir Ihnen Folgendes mit: 

Werden natürliche Personen als Beistand amtlich bestellt, so gilt die ihnen im Rah-

men dieser Funktion ausgerichtete Entschädigung als Mittelfluss aus hoheitlicher 

Tätigkeit, welche nicht der Mehrwertsteuer unterliegt (Art. 18 Abs. 2 Bst. l MWSTG). 

Die Entschädigung gilt jedoch nur dann als hoheitlich, sofern sie dem Beistand als 

natürliche Person direkt vergütet wird. Erhält hingegen der Arbeitgeber (z.B. eine 

AG, GmbH etc.) des amtlich bestellten Beistands das Entgelt[1], handelt es sich um 

eine Entschädigung für eine zum Normalsatz von 8,0% steuerbare Dienstleistung[2] 

(Art. 3 Bst. e MWSTG) des Unternehmens. 

 


